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Innovative Konzepte und neue Geschäftsmodelle 
sind der Motor der Dienstleistungsbranche 

In der Erweiterung seines 
Dienstleistungsangebots liegen 
für den Groß- und Außenhan -
del große Wachstumschancen, 

Hem für technologieorien -
tierte und wissensintensive 
Dienstleistungen. 
Dies belegt eine aktuelle Studie 
sowie die Ausrichtung vieler 
LGAD-Mitgliedsunternehmen. 
So konnte die Branche in den 
letzten Jahren große Umsatzzu -
wächse und einen Anstieg der Be -
schäftigtenzahl verbuchen. Zwar 
dominieren dabei die haushalts -
nahen Dienstleister mit Handel, 
Gastronomie und Gesundheits -
wesen, doch auch die unterneh -
mensnahen Dienstleister haben 
deutlich aufgeholt. Waren 1970 
nur 45 Prozent der Erwerbstäti -
gen im Dienstleistungssektor 

. so sind es heute über 68 Pro -Damit braucht Bayern den 

Vergleich mit führenden Dienst -
leistungsregionen in den USA (80 
Prozent) oder Südostengland 
nicht zu scheuen. Vor allem die 
,,Professional Services" wurden 
umgekrempelt: Firmen, die ande -
ren Firmen mit Ihrer Spezialisie -
rung zahlreiche Arbeitsgänge ab -
nehmen oder durch innovative 
Serviceleistungen einen hand -
festen Mehrwert schaffen. Out -
sourcing wird immer mehr zu ei -
nem Instrument der Wettbe -
werbsfähigkeit. Bei der zuneh -
menden Verzahnung von Indus -
trie und dem Dienstleistungssek -
tor kommen dem Groß- und 
Außenhandel in Bayern vermehr -
te Beratungs-, Steuerungs- sowie 
Entwicklungs- und Planungsleis -
tungen zu. Der LGAD sieht fur 
seine Mitgliedsunternehmen mit 
deren Kompetenz am Standort 
Bayern, das eine bedeutende Stel- 

lung als Logistik-Drehscheibe 
einnimmt, hervorragende Ent -
wicklungsmöglichkeiten in diese 
Richtung. Ein Nachholbedarf be -
steht allerdings noch bei der In -
ternationalisierung der Dienstleis -
tung. Die EU, die Bayerische 
Staatsregierung sowie Verbände 
und Kammern wollen in diesem 
Punkt Abhilfe schaffen. Der 

LGAD wird in diesem Zusam -
menhang in Kooperation mit der 
IHK fir München und Oberbay -
ern am 19. März eine Veran -
staltung zum Thema ,,IT -
Dienstleister International" 
ausrichten, zu der LGAD -
Mitgliedsfirmen herzlich eingela -
den sind (siehe auch Programm -
beilage). 

[GAD-Internetseite: Besser ausgebildet 
Ein Projekt des LGAD-Berufs -
bildungsausschusses war es, 
den Internetauftritt des LGAD 
im Bereich Bildung zu verbes -
sern. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Auf der Homepa -
ge des LGAD finden sich ab 
sofort zahlreiche nützliche, 
praktisch verwertbare Informa -
tionen zur Bildung, Ausbildung 
und Weiterbildung. Bereitge -
stellt werden nicht nur allge -
meine Angaben, z. B. zum P -
Seminar oder zur Betrieblichen 
Einstiegsqualifizierung (EQ), 
sondern auch Erläuterungen zu 
den konkreten Rechten und 
Pflichten der Betriebe und der 
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Auszubildenden im Ausbil -
dungsverhältnis. Kostenlose 
Veröffentlichungsmöglichkei -
ten für Ausbildungsplatzanzei -
gen, Veranstaltungskalender, 

Musterbeurteilungen u.v.m run -
den das Online-Angebot ab. 
Überzeugen Sie sich selbst 
unter wwwigad.de , Rubrik 
Bildung. 

BMW startet 
Internet -Portal für 
Dienst l eister 

Das Bundesministerium für Wirt -
schaft und Technologie hat sein 
Informations- und Service-Portal 
zur europäischen Dienstleis -
tungsrichtlinie erweitert. Unter 
www.dienstleistungsrichtlinie.de 
können sich bereits tätige und po -
tenzielle Dienstleister sowie Ver -
braucher über die Ziele der Richt -
linie und deren Umsetzung infor -
mieren. Es werden aber auch die 
für dienstleistungsbezogene An -
liegen zuständigen, so genannten 
„Einheitlichen Ansprechpartner" 
vor Ort aufzufinden sein, sobald 
diese eingerichtet sind. 
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KURZ NOTIERT 
REACH - Erfüllung der 
InformationspilichI nach 
Artikel 33 
Artikel 33 der REACH -Ver -
ordnung regelt die Informati -
onspflicht für den Lieferanten 
eines Erzeugnisses, das einen 
besonders besorgniserregenden 
Stoff der Kandidatenliste in ei -
ner Konzentration von mehr 
als 0,1 Massenprozent enthält. 
Die Kanditateniste enthält mo -
mentan fünfzehn Stoffe (siehe 
unter http://echa.europa.eu/ 
ehem data/candidate list 
table _en.asp). 
Der Lieferant muss dem ge -
werblichen Abnehmer unaufge -
fordert, dem privaten Verbrau -
cher aufAnforderung innerhalb 
von 45 Tagen die ihm vorlie -
genden bzw. im Zweifel von 
ihm abzufragenden, für eine si -
chere Verwendung des Erzeug -
nisses ausreichenden Informa -
tionen zur Verfügung stellen, 
zumindest aber den Namen des 
betreffenden Stoffes. 
Damit die Erzeugnislieferanten 
ihren Informationspflichten in 
einer standardisierten und damit 
auch praktikablen Form nach -
kommen können, haben Indus -
trie und Handel gemeinsam 
Musterformulierungen erarbei -
tet. Diese können bei Herrn 
Dr. Bauer angefordert werden 
( E-Mail: w.bauerlgad.de ). 

LKW-Fahrverbote auf der 
A 12 Inntal Autobahn 
Seit Ende letzten Jahres gelten 
auf der 12 zwischen Kufstein 
und Zirl folgende Fahrverbote: 

• Ganzjähriges, ganztägiges 
Fahrverbot für Sattelkraftfahr -
zeuge und LKW mit Anhänger 
über insgesamt 7,5 t der Euro -
klassen 0-2 

• Nachtfahrverbot für LKW 
mit Anhänger und Sattelkraft -
fahrzeuge über 7,5 t der Euro -
klassen 0-4 

• Nachtfahrverbot für LKW 
ohne Anhänger über 7,5 t der 
Euroklassen 0-3 

LGAD-Außenhandelsausschuss: 
Wolf Maser zum Vorsitzenden gewählt 
Auf der Sit -
zung am 2. 
Februar in 
Nürnberg 

hat der Außenhandelsausschuss 
des LGAD nach dem Ausschei -
den von Friedrich Vorländer (Fu -
neralia GmbH) einen neuen Vor -
sitzenden gewählt. Die Wahl fiel 
einstimmig auf Wolf Maser, Ge -
schäftsführer der Gebr. Maser 
GmbH, der sich seit vielen Jah -
ren im Ausschuss engagiert. Als 
Stellvertreterin wird weiterhin 
Petra Schmidtkonz, Geschäfts- 

führerin der Mühimeier GmbH, 
fungieren. Im Ausschuss wurden 
auch die Handelschancen mit 
China und Indien sowie die 
bayerischen Förderprogramme 
fur den Export ausführlich be -
leuchtet. Die Länderrepräsentan -
ten des Freistaats, Dr. Christian 
Geltinger und John Kottayil, be -
richteten über die wirtschaftli -
chen Möglichkeiten vor Ort. Das 
Bayerische Messebeteiligungs -
programm, offizielle Delegati -
ons- und Unternehmerreisen so -
wie die Markterschließungspro- 

gramme in Bayern bieten hier 
u.a. ausgezeichnete Ansatzpunk -
te und Unterstützungsmöglich -
keiten für den Markteintritt ins 
Ausland. Weitere Informationen 
auf Anfrage beim LGAD. 

Novellierung des UWG 
Ende Dezember 2008 trat eine 
Änderung des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) in Kraft. Anlass war die 
Umsetzung der EU-Richtlinie 
gegen unlautere Geschäftsprak -
tiken. Neu eingefügt wurde im 
Anhang des UWG eine Liste mit 
30 irreführenden und aggressi -
ven geschäftlichen Handlungen. 
Sie soll dem Verbraucher die 
Durchsetzung seiner Rechte er- 

leichtem. Die Novelle des UWG 
bringt noch zwei weitere Ände -
rungen: Zum einen gilt das 
UWG entgegen der alten Rege -
lung nach der Novellierung auch 
für das Verhalten der Unterneh -
men während und nach Vertrags -
schluss. Zum anderen wird aus -
drücklich festgeschrieben, dass 
Unternehmer Verbrauchern sol -
che Informationen nicht vorent -
halten dürfen, die sie zu ihrer 

wirtschaftlichen Entscheidung 
benötigen. Hier hatte sich der 
BGA intensiv dafür eingesetzt, 
dass diese Informationspflichten 
nur gegenüber dem Verbraucher, 
nicht aber im geschäftlichen Be -
reich Anwendung finden dürfen. 
Andernfalls wäre eine erhebliche 
Einschränkung des auf Schnel -
ligkeit angewiesenen kaufmän -
nischen Geschäftsverkehrs zu 
befürchten gewesen. 

Förderung der Weiterbildung während Kurzarbeit 
Zum I. Januar 2009 wurden die 
Möglichkeiten zur geforderten 
Qualifizierung während Kurzar -
beit neu gestaltet. So stellt die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) 
zusätzlich 50 Mill. Euro zur Qua -
lifizierung von un- und angelern -
ten Beschäftigten zur Verfügung. 

Darüber hinaus ist eine neue 
Richtlinie zur Förderung der 
Weiterbildung beschäftigter Ar -
beitnehmer in Kraft getreten, die 
konjunkturelles Kurzarbeitergeld 
oder Saisonkurzarbeitergeld be -
ziehen. Hierfür stehen der BA aus 
Mitteln des Europäischen Sozial- 

fonds bis 30. Juni 2011 insge -
samt zunächst 40 Mill. Euro zur 
Verfügung. Das Bundesmin 
rium für Arbeit und Soziales .i 

allerdings signalisiert, dass dieses 
Volumen bei einem höheren Be -
darf auch entsprechend aufge -
stockt werden kann. 

Mitführungs- und Vorlaepflicht von 
Ausweispapieren 
In einem neu eingefügten § 2 a 
des Schwarzarbeitsbekämp -
fungsgesetzes wurde nunmehr 
eine Mitffihrungs- und Vorlage -
pflicht von Ausweispapieren ein -
geführt. Es betrifft Personen, die 
in folgenden Gewerbearten tätig 
sind: Baugewerbe; Gaststätten -
und Beherbergungsgewerbe; 
Personenbeffirderungsgewerbe; 
Speditions-, Transport- und da -
mit verbunden Logistikgewerbe; 
Schaustellergewerbe; Unterneh- 

men der Forstwirtschaft; Gebäu -
dereinigungsgewerbe; Unterneh -
men, die sich am Auf- und Ab -
bau von Messen und Ausstel -
lungen beteiligen sowie 
Fleischwirtschaft. Unternehmen 
des Groß- und Außenhandels, 
auch wenn sie einen eigenen 
Fuhrpark haben, fallen nicht dar -
unter. Dies wurde uns auf Nach -
frage von einem für die Durch -
führung dieses Gesetzes zustän -
digen Hauptzollamtes bestätigt. 

,,Trends & 
Analysen im 
Großhandel" 
Die beiliegende Ausgabe geht 
ausführlich auf die aktuelle 
wirtschaftliche Entwicklung 
und die Finanzierungssituation 
im Großhandel ein. 
Weitere 
regionale 

Themen sind die 
der 

wirt -
Entwicklung 

Weltwirtschaft und 
schaftspolitische Handlungs -
empfehlungen. 
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EuGH-Urteilkippt Urlaubsverfall 
Eine folgenschwere Entschei -
dung hat der Europäische Ge -
richtshof(EuGH) mit Urteil vom 
20. Januar 2009 hinsichtlich der 
Abgeltung von wegen Krankheit 
nicht genommenen Jahresurlaubs 
verkündet. Gemäß § 7 Abs. 3 
Bundesurlaubsgesetz erlischt der 
Anspruch auf Erholungsurlaub 
spätestens nach Ende der ersten 
drei Monate, welche auf das vor -
angegangene Kalenderjahr fol -
gen, sofern tarif- oder individual -
vertraglich nichts anderes verein -
bart ist. Eine Abgeltung gemäß 
§ 7 Abs. 4 BUrIG kommt nicht in 
Betracht, da dieser Abgeltungs -
a spruch als Surrogat des Ur -

sanspruchess an die gleichen 

Voraussetzungen gebunden ist, 
wie der eigentliche Urlaubsan -
spruch und folglich nicht besteht, 
wenn der Urlaubsanspruch erlo -
schen ist. 
In seinem Urteil hat der EuGH 
nun darauf hingewiesen, dass Ar -
tikel 7 der Arbeitszeitrichtlinie ei -
ner Regelung entgegenstehe, wo -
nach der Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub bei Ablauf des Be -
zugszeitraums und/oder eines im 
nationalen Recht festgelegten 
Übertragungszeitraums auch 
dann erlösche, wenn der Arbeit -
nehmer während des gesamten 
Bezugszeitraums oder eines Teils 
davon krankgeschrieben war und 
seine Arbeitsunfähigkeit bis zum 

Ende seines Arbeitsverhältnisses 
fortgedauert hat, weshalb er sei -
nen Anspruch auf bezahlten Jah -
resurlaub nicht ausüben konnte. 

Wir empfehlen derzeit, nach der 
bisherigen Rechtslage vorzuge -
hen, solange der deutsche Ge -
setzgeber diese Entscheidung 
nicht in deutsches Recht umge -
setzt hat. Allerdings besteht die 
Gefahr, dass Arbeitsgerichte in 
Verkennung des Anwendungsbe -
reichs der Entscheidung in un -
zulässiger Weise diese bereits 
jetzt in Arbeitsrechtsfällen zwi -
schen privatrechtlichen Unter -
nehmen und deren Arbeitneh -
mern anwenden. 

Anforderungen bei krankheitsbedingter 
Kündigung 
In einem Urteil des Bundesar -
beitsgerichts zur personenbe -
dingten Kündigung wegen 
Krankheit werden deren Kriteri -
en noch einmal ausdrücklich her -
ausgestellt. Danach ist bei einer 
krankheitsbedingten Kündigung 
eine dreistufige Prüfung vorzu -
nehmen. Die prognostizierten 
Fehlzeiten (erste Stufe) sind nur 
dann geeignet, eine krankheits -

S ingte Kündigung sozial zu itfertigen, wenn sie auch zu 
einer erheblichen Beeinträchti -
gung der betrieblichen Interessen 

führen (zweite Stufe). Zu sol -
chen Beeinträchtigungen zählen 
Betriebsablaufstörungen sowie 
wirtschaftliche Belastungen, 
etwa durch zu erwartende, einen 
Zeitraum von mehr als sechs 
Wochen pro Jahr übersteigende 
Entgeltfortzahlungskosten. Sind 
die Voraussetzungen der ersten 
und zweiten Stufe erfüllt, 
schließt sich eine Interessenab -
wägung (dritte Stufe) an, wobei 
zu prüfen ist, ob die Beeinträch -
tigungen vorn Arbeitgeber bi l li -
gerweise nicht hingenommen 

werden müssen. Dabei ist u. a. zu 
berücksichtigen, ob Erkrankun -
gen auf betriebliche Ursachen 
zurückzuführen sind und ob und 
wie lange das Arbeitsverhältnis 
zwischen den Parteien zunächst 
ungestört verlaufen ist. Ferner 
sind das Alter, der Familienstand 
und die Unterhaltspflichten so -
wie ggf. eine Schwerbehinde -
rung des Arbeitnehmers in die 
Abwägung einzubeziehen. 

LGAD-Beratung dringend emp -
fohlen! 

Kündigung wegen Minderleistung 
Die verhaltensbedingte Kündi -
gung gegenüber einem lei -
stungsschwachen Arbeitnehmer 
kann gerechtfertigt sein, wenn 
der Arbeitnehmer seine arbeits -
vertraglichen Pflichten dadurch 
vorwerfbar verletzt, dass er feh -
lerhaft arbeitet. Seiner Vertrags -
pflicht genügt ein Arbeitnehmer 
nur dann, wenn er unter ange -
messener Ausschöpfung seiner 
persönlichen Leistungsfähigkeit 
arbeitet. Er verstößt gegen seine 
Arbeitspflicht nicht allein da -
durch, dass er die durchschnitt -
liche Fehlerhäufigkeit aller Ar- 

beitnehmer überschreitet. Aller -
dings kann die längerfristige 
deutliche Überschreitung der 
durchschnittlichen Fehlerquote 
je nach tatsächlicher Fehlerzahl, 
Art, Schwere und Folgen der 
fehlerhaften Arbeitsleistung ein 
Anhaltspunkt dafür sein, dass 
der Arbeitnehmer vorwerfbar 
seine vertraglichen Pflichten 
verletzt. 
Legt der Arbeitgeber dies im 
Prozess dar, so muss der Arbeit -
nehmer erläutern, warum er 
trotz erheblich unterdurch -
schnittlicher Leistungen seine 

Leistungsfähigkeit ausschöpft. 
Das BAG führt in diesem ent -
schiedenen Fall weiter aus, dass 
bei qualitativer Schlechtleistung 
eine Änderungskündigung zur 
Entgeitreduzierung nicht geeig -
net sei. 
Deshalb empfehlen wir in sol -
chen Fällen, entweder von ei -
nem etwaigen Widerrufsvorbe -
halt, wie er in unseren Muster -
arbeitsverträgen enthalten ist, 
Gebrauch zu machen, oder als 
letztes Mittel eine verhaltensbe -
dingte Beendigungskündigung 
auszusprechen. 

KURZ NOTIERT 
Keine Entschädigung bei 
unwirksamer krankheitsbe -
dingter Kündigung 
Eine unwirksame krankheitsbe -
dingte Kündigung führt nicht 
zu einem Entschädigungsan -
spruch nach dem AGG. Dies 
hat das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf mit Urteil vom 14. 
Mai 2008 (noch nicht rechts -
kräftig) entschieden. Begrün -
dung: Krankheit sei keine Be -
hinderung im Sinne des AGG, 
so dass Entschädigungsan -
sprüche selbst dann nicht zum 
Tragen kämen, wenn die krank -
heitsbedingt ausgesprochene 
Kündigung unwirksam war. 

Unwiderrufliche 
einvernehmliche Frei -
stellung möglich 
Das Bundessozialgericht hat 
die Streitfrage entschieden, ob 
eine einvernehmliche unwi -
derrufliche Freistellung von der 
Arbeitspflicht zur Beendigung 
des sozialversicherungspflich -
tigen Beschäftigungsverhältnis -
ses führt. Das BSG hat dies ver -
neint und damit endlich für die 
erforderliche Klarstellung ge -
sorgt. Zukünftig kann sowohl 
bei außergerichtlichen als auch 
bei gerichtlichen Abfindungs -
vergleichen eine Klausel mit 
aufgenommen werden, wonach 
der Arbeitnehmer bis zur Been -
digung des Arbeitsverhältnisses 
unwiderruflich von der Ver -
pflichtung zur Arbeitsleistung 
freigestellt wird. 

Videoüberwachung 
im Betrieb 
Arbeitgeber und Betriebsrat 
sind grundsätzlich befugt, eine 
Videoüberwachung im Betrieb 
einzuführen. Die Zulässigkeit 
des damit verbundenen Ein -
griffs in die Persönlichkeits -
rechte der Arbeitnehmer richtet 
sich nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. Eingriffe 
müssen durch schutzwürdige 
Belange Anderer gerechtfertigt 
sein und dürfen sich nur räum -
lich und zeitlich auf den Be -
reich beziehen, in dem ein kon -
kreter Verdacht auf strafbare 
Handlungen entstanden ist. 
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KURZ NOTIERT 
BGA-Unternehmens -
befragung 2009 
Zusammen mit der KIW führt 
der Bundesverband eine Um -
frage zur Finanzierung mittel -
ständischer Unternehmen 
durch. Ziel ist es, die aktuelle 
Situation der Finanzierungs -
bedingungen für Unterneh -
men zu bewerten und die Er -
gebnisse mit konkreten Hand -
lungsanforderungen gegen -
über Politik und Kreditwirt -
schaft zu vertreten. Firmen, 
die an der Umfrage teilneh -
men möchten, können nähere 
Informationen bis zum 
4. März beim LOAD einholen. 

Mitgliederversammlung 

Unsere diesjährige 
Mitgliederversammlung 

findet am 
Donnerstag, den 2. Juli, 
in München im Haus der 
Bayerischen Wirtschaft 

statt. 

Als Redner angefragt ist 
der Bayerische Wirtschafts -

minister Martin Zeil. 
Wir bitten Sie, sich den 

Termin unbedingt 
vorzumerken. 

Einladungen mit detaillierter 
Tagesordnung gehen Ihnen 

rechtzeitig zu. 

Bitte beachten Sie 
unsere Beilagen ! 
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75 Jahre Albert Schaller - 

aus Tradition fortschrittlich 
1933 wurde auf der 10. Funkaus -
stellung der Radio -Volksempfän -
ger vorgestellt. Im gleichen Jahr 
gründete Albert Schaller das Un -
ternehmen „Albert Schaller, 
Kempten, Elektro- und Radio -
großhandlung". Seit nunmehr 75 

Jahren beliefert der Fachgroßhandel für Elektro und erneuerbare En -
ergien mit über 15.000 Lagerartikeln und mit Zugriff auf weitere 
40.000 Artikel auf den nächsten Tag seine Kunden. 1m Jahre 2001 
wurde der Vollsortimenter mit 50 Mitarbeitern und zwölf Auszubil -
denden Mitglied in der J.W. Zander Gruppe GmbH + Co. KG Frei -
burg. In Modernisierungen wurden in den letzten drei Jahren über I 
Mio. Euro investiert. Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres war am 12. 
Oktober der Festakt im Kornhaus Kempten sowie eine Leistungs -
schau mit über 60 Ausstellern der Elektrobranche und rund 1000 Gäs -
ten aus Handel und Handwerk ( siehe auch www.scha11er75.de ). 

1 OJahre Special Coatings GmbH 
Dienstleistung mit brillantem Effekt 

Die Special Coa-
tings GmbH & Co. la 

KG ist Spezialist für 

Lackiert wird mit spe -
ziell hierfür herge -

stellten Wasser- oder 
die Beschichtung Lösungsmittellack -

en, beim Trocknen 
hilft ein integrier -

von Massenkleintei-
len, wie z.B. Spiel-
waren, Kosmetik- tes Infrarot-Sys -
verpackungen und 
Schreibgeräten bis hin 
zu Automotiv-Kleinteilen. Durch 
die selbst entwickelte und zum 
Patent angemeldete High-Tech-
Trommellackieranlage, dem SC-
Coater, ist es möglich, Massen-
kleinteile aus Kunststoff oder 
Metall im Schüttgutverfahren 

tem. Beide Prozes -
se sind so aufeinander abge -
stimmt, dass sie dem Kunden ein 
extrem hohes Kosten-Nutzen 
Verhältnis bieten. Die Lack- und 
Anwendungsexperten überneh -
men von der Bemusterung bis hin 
zur Serienproduktion das kom -
plette Proj ektrnanagement. 

kostengünstig, dekorativ 
funktional zu beschichten. 

und Weitere Infos unter www.special -
coatings.com. 

Terminvorschau Februar - April 
19.02. 

20.-23.02. 

19.03. 

24.-25.03. 

März/April 

26.-27.03. 

29.04. 

Lieferantenforurn Bayern-Österreich 
( www.muenchen.ihk.de ) 
Inhorgenta Europe - Fachmesse Uhren, Schmuck, 
Edelsteine, München ( www.inhorgenta.com ) 
LGAD-IHK Dienstleistungsforum 
,,IT-Dienstleister International", München 
Kongress Handelswerbung, Wiesbaden 
( www.conferencegroup.de ) 
CDH Einkaufstage Sport und Mode 
( www.bayern.cdh.de/by-messe ) 
Weiterbildung München 2009, MOC München 
( www.weiterbildung-muenchen.de ) 
2. BAYHOST - vbw-Hochschulmesse 2009, 
Regensburg ( www-cgi.uni-regensburg.de/ 
Einrichtungen/Bayhost/messe_2009/messe_ 
2009/index.html) 

KURZ NOTIERT 
KfW-Sonderprogramm 
2009 
Um die Kreditversorgung der 
Wirtschaft und insbesondere 
des Mittelstands zu sichern, 
hat die KfW im Auftrag des 
Bundes das Finanzierungsan -
gebot der KfW Mittelstands -
bank befristet erweitert. Das 
Programm kann von Freibe -
ruflern sowie in- und ausländi -
schen Unternehmen der ge -
werblichen Wirtschaft (produ -
zierendes Gewerbe, Hand -
werk, Handel und sonstiges 
Dienstleistungsgewerbe), die 
in Deutschland investieren, 
sich mehrheitlich in Privatbe -
sitz befinden und in der Re 1 
einen maximalen Jahres 
satz von 500 Mill. Euro flic t 
überschreiten, genutzt werden. 
Der maximale Kreditbetrag 
beträgt 50 Mill. Euro pro Vor -
haben. Finanziert werden In -
vestitionen und Betriebsmit -
tel. Ein Merkblatt zu den Fi -
nanzierungshilfen im Rahmen 
der Konjunkturprogramme 
finden Sie unter www.kfw -
mittelstandsbank.de 

Umweltprämie für 
Anschaffung neuer PKW 
Das Bundeskabinett hat am 
14. Januar 2009 eine Umwelt -
prämie von 2500 Euro be -
schlossen, die gezahlt w - 

wenn ein Altfahrzeug .. 

schrottet und ein neuer Wagen 
gekauft und zugelassen wird. 
Die Eckpunkte können auf der 
LOAD Homepage unterAktu -
elles abgerufen werden. 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 77 01/02 
Fax: (089) 5930 15 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

lgadnbg@lgad.de 
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„Die Krise in der Krise” 
Es scheint unausweichlich, dass 
wir von einer in die andere Krise 
fallen, wenn nicht damit Schluss 
gemacht wird, immer neue Maß -
nahmenpakete zu erfinden, ge -
genseitig „schwarze Peter" zu 

•eilen, sich jeweils alle Optio -
nen offen zu halten und ganz ein -
fach daran vorbeizusehen, dass 
wir unseren Wohlstand und un -
sere starke Position auf dem 
Weltmarkt unserer freien, sozia -
len Marktwirtschaft verdanken. 

Es sind Fehler gemacht worden 
aber das heißt nicht, dass be -
währte Tugenden ihre Gültigkeit 
verloren hätten, dass Vertrauen, 
Seriosität und Nachhaltigkeit 
durch neue Verhaltensregeln zu 
ersetzen sind und dass nur derje -
nige als erfolgreich gelten kann, 
der sich am kurzfristigen Ge -
winn orientiert. Die „Chancen" 

er Krise liegen gewiss nicht 
.er kritiklosen Erhaltung aller 

vorhandenen Strukturen. Wir 
brauchen neue Denkansätze, 
neue Einschätzungen, aber auch 
angemessene Kontrollen durch 
global aktive nationale sowie in - 

Entwicklung des Großhandelsindikators 
2002-2009 

l.Hj 2.HJ liii 2.HJ. 
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2007 2008 

.-ø--oescflàlt,Iage 

1.HJ. 

2009 

ternationale Aufsichtsorgane mit 
einheitlichen Regularien. Aber 
wir brauchen deshalb sicher kei -
ne „Staatswirtschaft", auch nicht 
angesichts des regulatorischen 
Versagens im Bankenbereich. 

Die „Spielregeln" in dieser Krise 
sind ziemlich klar und unstrittig: 
• Keine Rettungsaktionen zu 
Lasten des Wettbewerbs nach 
dem Prinzip ,,ein Loch zu und 
ein anderes dafür auf'! 
• Keine Erhaltung von Arbeits -
plätzen mit Staatshilfen gegen 

die Kräfte der Selbstreinigung 
des Marktes! 
• Der Staat ist in jedem Fall der 
schlechtere Unternehmer. 
• Stützaktionen allenfalls durch 
Bürgschaften in Verbindung mit 
einer begleitenden Erfolgs- und 
Machbarkeitskontrolle! 
• Eine weltweit zu etablierende, 
internationale Finanzaufsicht, 
die transparent, einheitlich und 
unabhängig ist! 
• Um Panik und Kurzschlussre -
aktionen der Menschen vorzu -
beugen, ist die Rückgewinnung 

verloren gegangenen Vertrauens 
ein kategorisches Handlungsge -
bot. 

Das Motto unseres bevorstehen -
den Verbandstages lautet: „Leis -
tungsorientierung und Nachhal -
tigkeit - Zukunft für den Mittel -
stand". Das sind die wirklich sta -
bilen „Leitplanken" fur Zu -
kunftsstrategien, die aus der Kri -
se herausführen, auch im 
Superwahljahr 2009. Der LGAD 
bietet seinen Mitgliedern einen 
ganzen Strauß von Maßnahmen, 
die zukunftsorientierte Entschei -
dungen, unternehmerischen Ein -
satz, mutige Marktinitiativen, 
entschlossenes Wettbewerbsver -
halten und Investitionen flankie -
ren können. Staatliche Eingriffe 
in die freie, soziale Marktwirt -
schaft sind ebenso abzulehnen, 
wie alle anderen markigen 
„Empfehlungen", die nur darauf 
hinauslaufen, unternehmerische 
Freiheiten zu reglementieren und 
Privateigentum zu beschneiden. 
Partner im LGAD, eine starke 
Gemeinschaft - auch und erst 
recht in Krisenzeiten. 

Tarifrunde 2009 im Gro 3 und Au3enhande 
Mit der ersten Tarifrunde am 1. 
April haben die Verhandlungen 
in Bayern begonnen. 
Nach der Kündigung des Tarif -
Vertrages zum 31. März durch 
ver.di weist der LGAD die For -
derungen der Gewerkschaft in 
den laufenden Verhandlungen 
als unangemessen und unver -
antwortlich zurück. Vor dem 
Hintergrund der schwersten 
Wirtschaftskrise seit Gründung 
der BRD sind diese für LGAD- 

Tarifverhandlungsführer Chris -
toph Leicher völlig indiskuta -
bel. „Den Groß- und Außenhan -
del in Bayern hat es mit voller 
Wucht erwischt. Auftragsrück -
gänge bis zu 60 % sind traurige 
Realität. In unseren Betrieben 

© Rainer Sturm / PIXEVO 

ist auch in der Krise oberstes 
Gebot, Beschäftigung zu si -
chern und Entlassungen zu ver -
meiden. Allerdings funktioniert 
das auch nur und solange wir in 
der Krise zusammenhalten und 
anpacken. Von vielen unserer 

Mitarbeiter wird dieses Signal 
auch verstanden. Nur die Ge -
werkschaft ver.di will es offen -
bar nicht verstehen: Es passt 
einfach nicht in die Zeit, in die -
ser Situation die Hand aufzuhal -
ten und eine Anhebung der 
Gehälter um teilweise über 10% 
zu fordern." Ein Termin zur 
Fortführung der Verhandlungen 
wurde aufgrund der weit ausein -
ander liegenden Positionen bis -
lang nicht vereinbart. 
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KURZ NOTIERT 
Verpackungsverordnung - 
Jetzt Vollständigkeitser -
klärung abgeben 

Wer mit Ware beflullte Ver -
kaufsverpackungen erstmals in 
den Verkehr bringt und dabei 
die Bagateligrenzen überschrei -
tet, der muss eine Vollständig -
keitserklärung (VE) abgeben. 
Das Portal www.ihk-ve-regi -
ster.de ist hierfür die zentrale 
Plattform für Gesetzestexte, 
Handlungsanweisungen, Fra -
gen und Antworten oder die An -
sprechpartner bei den IHKn. 
Wichtig: Letzter gesetzlicher 
Termin für die VE-Hinterle -
gung ist der 1. Mai 2009. Wer 
diese Frist verpasst, dem droht 
eine empfindliche Geldbuße. 

Keine Pflicht zur Vorrats -
datenspeicherung bei 
privater Internet-Nutzung 

Seitdem 1. 1.2009 besteht die 
Pflicht zur Vorratsdatenspeiche -
rung bei Internetzugangs-, E -
Mail- oder Internet-Telefon -
Diensten. Es stellt sich die Fra -
ge, ob der Arbeitgeber zur Spei -
cherung der Telefon- und Inter -
netzugangsdaten nach § 113 a 
des Telekommunikationsgeset -
zes (TKG, Vorratsdatenspeiche -
rung) verpflichtet ist, wenn er 
den bei ihm beschäftigten Ar -
beitnehmern die private Nut -
zung der verschiedenen Tele -
kommunikationsdienste er -
laubt. Grundsätzlich ist nach § 
113 a TKG jeder zur Vorratsda -
tenspeicherung verpflichtet, der 
öffentlich zugängliche Tele -
kommunikationsdienste für 
Endnutzer erbringt. Im Falle ei -
nes unternehmensinternen Net -
zes ist dies aber zu verneinen, da 
ein unternehmensinternes Netz 
nicht öffentlich ist und daher 
nicht unter den Anwendungsbe -
reich der Regelung füllt. Dies 
gilt auch, wenn der Arbeitgeber 
Kunden oder Besuchern einen 
kostenlosen WLAN-Zugang er -
möglicht. Etwas anderes gilt 
nur, wenn durch das Hot-Spot -
Angebot öffentliche Plätze wie 
Bahnhöfe oder Einkaufszentren 
erfasst werden. 
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[GAD- und GfH-Mitarbeit im Ausschuss ,,Europäische 
Normung und Qualitätssicherung" wichtig 
Der Ausschuss unter Leitung des 
Bayerischen Wirtschaftsministe -
riums tagt zwei- bis dreimal pro 
Jahr und befasst sich mit aktuel -
len Fragen und Entwicklungen zu 
Normung und Qualitätssicherung 
sowie mit der Aufbereitung von 
Gesetzesvorlagen hierzu. Die Er -
gebnisse des Ausschusses dienen 
als Grundlage für entsprechende 
politische Entscheidungsprozesse 
auf Landes-, Bundes- und Euro -
paebene und werden direkt an die 
zuständigen Ministerien weiter -
geleitet. Über die Mitarbeiter un -
serer Tochtergesellschaft Gil-I - 

Gesellschaft für Handelsberatung 
- werden dabei auch großhan -
delsspezifische Interessen einge -
bracht. Der Ausschuss beschäftigt 
sich beispielsweise mit der Über -
arbeitung des Geräte- und Pro -
duktsicherheitsgesetzes, der neu- 

en EU-Gefahrstoffverordnung, 
den neuen Pflichten der Wirt -
schaftsakteure vor dem Hinter -
grund der CE -Kennzeichnung 
und der Produkthaftung, der neu -
en Spielzeugrichtlinie, den Ände -
rungen bei der REACH-Verord -
flung, u.v.m. Eine Interessens -
wahrnehmung auf diesen Gebie -
ten ist für die Vertretung Ihrer Fir -
menanliegen sehr wichtig. Anre -
gungen aus dem LGAD -
Mitgliederkreis nehmen hierzu 
unsere Kollegen, Richard Hartl 
(GfH) und Dr. Wolfgang Bauer 
(LGAD) gerne entgegen. 

ATLAS -Ausfuhr kommt zwing end zum 1.Juli! 0 
Was für Importe nach Deutsch -
land schon lange gilt, wird bald 
auch für Exporte Pflicht: 
Ab dem 1. Juli 2009 müssen 
alle Ausfuhranmeldungen in 
Deutschland elektronisch erfol -
gen. Damit gibt es für exportie -
rende Unternehmen ab Juli 
2009 folgende Möglichkeiten, 
ihre Ausfuhren beim Zoll anzu -
melden: 

• Es wird ein Dienstleister damit 
beauftragt, die Ausfuhren beim 
Zoll elektronisch anzumelden. 
• Die Anmeldung erfolgt über 
das Internet, wobei die Daten 
vom Zoll aber weder überprüft 
noch gespeichert werden. 
• Es wird eine Software einge -
setzt, die mit dem automatisierten 
Tarif- und lokalen Zoll-Abwick -
lungssystem (ATLAS), der Da- 

tenbank des Zolls, kompatibel ist. 
Vorteil letztgenannter Program -
me ist, dass das Ausfuhrzollamt 
die Ausfuhr direkt prüfen und 
bewilligen und dem Unterneh -
men das Ausführbegleitdoku -
ment als Pdf-Datei zur Verfü -
gung stellen kann. Die Überprü -
fung der Waren an der Zollgren -
ze ist dann nur noch eine Sache 
von wenigen Minuten. 

\t\Ji rtschafts-ldentifi kationsnummer zukunftig zu verwenden 
Das Gesetz über ein einheitli -
ches Identifikationsmerkmal ist 
eigentlich schon Ende 2004 in 
Kraft getreten, jedoch konnte es 
bis jetzt aufgrund technischer 
und organisatorischer Probleme 
in der Praxis noch nicht umge -
setzt werden. Nach § 139c Abs. 
1 S. 2 Abgabenordnung soll 

jede wirtschaftlich tätige Per -
son oderjuristische Person, die 
bereits steuerlich erfasst ist, 
eine solche Wirtschafts-ldenti -
fikationsnummer erhalten. Die 
Vergabe soll nun Anfang 2009 
abgeschlossen sein. Die Num -
mer ist zukünftig bei allen An -
trägen, Erklärungen oder Mit- 

teilungen gegenüber den Fi -
nanzbehörden zu verwenden. 
Wichtig zu wissen ist auch, 
die Wirtschafts-Identifikatk 
nummer nach Erhalt gemäß § 5 
Abs. I Nr. 6 Telemediengesetz 
im Impressum einer Homepage 
anzugeben ist. 

Lohnunterschied nicht mit Lohn -
diskriminierung verwechseln 
Bayern hat deutschlandweit die 
höchste Quote erwerbstätiger 
Frauen (68 Prozent). Der im Feb -
ruar 2009 vorgestellte Bayeri -
sche Sozialbericht ergab, dass 
sich die Einkommensdifferenz 
zwischen Männern und Frauen 
in Bayern zwischen 1995 und 
2007 um 10 Prozent verringert 
hat. In der Chancengerechtigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt sind wir 
auf dem richtigen Weg, zumin- 

dest sind Fortschritte erzielt wor -
den. Der durchschnittliche Stun -
denlohn von Frauen im Bundes -
gebiet liegt um 20 Prozent bis 25 
Prozent unter dem von Männern. 
Die Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt systematisch aus -
zugleichen, ist eine sozialpoliti -
sche Zielsetzung des LGAD. 
Entschieden zurückzuweisen ist, 
mit dem Schlagwort der ,,Lohn- 

diskriminierung" das Thema po -
pulistisch einseitig zu betrach -
ten, ohne nach objektiv erklärba -
ren Sachverhalten zu fragen, die 
sich auf die Entgelthöhe auswir -
ken und deren Beeinflussung auf 
den einzig richtigen Weg für eine 
Verbesserung führen kann. 

LGAD-Verbandstag 
2009 

am Donnerstag, den 2. Juli, 
in Mönchen 

(siehe auch unsere Beilage) 
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Probleme bei unterbliebener Zielvereinbarung 

Das BAG stellte unlängst fest, 
dass der Arbeitgeber eine Neben -
pflicht verletzt, wenn er die Fest- 

legung der Ziele fir eine arbeits -
vertraglich geschuldeten Zieler -
reichungsprämie nicht anregt, auf 
die Nachfrage des Arbeitnehmers 
nicht reagiert oder gar absichtlich 
untätig bleibt. In diesem Fall ste -
he dem Arbeitnehmer nach Ab -
lauf der Zielperiode, fir die kei -
ne Vereinbarung getroffen wurde, 
ein Schadensersatzanspruch zu. 
Die Höhe des Anspruchs orien -
tiert sich an den bislang gezahlten 

Prämien, abzüglich eines etwai -
gen Mitverschuldens des Arbeit -
nehmers. Das Verschulden des 
Arbeitgebers an der unterbliebe -
nen Zielfestlegung wird zwar 
nach § 280 1 2 BGB vermutet, 
doch kann sich der Arbeitgeber 
entlasten, wenn er dem Arbeit -
nehmer beispielsweise eine im 
Verhandlungszeitpunkt realisier -
bare Zielvereinbarung vorge -
schlagen hat. 

Gleichbehandlungsgrundsatz bei Kündigung zu beachten 
Das Hessische LAG erklärte in 
einem aktuellen Urteil eine 
außerordentliche Kündigung fir 
unwirksam, da die Kündigung 

* en den arbeitsrechtlichen 
eichbehandlungsgrundsatz 

verstoße. In dem dem Urteil zu -
grunde liegenden Fall kündigte 
der Arbeitgeber einigen Arbeit -
nehmern, da sie unberechtigt 
und in nicht genehmigtem 

Ausmaß sogenannte ,,Payback -
Punkte" privat verwandten. An -
deren Arbeitnehmern, bei denen 
eine solche Punkteverwendung 
auch nachweisbar war, kündigte 
der Arbeitgeberjedoch nicht. 
Das LAG begründete seine Ent -
scheidung damit, dass der Ar -
beitgeber durch die gegenüber 
anderen Arbeitnehmern nicht 
ausgesprochenen Kündigungen 

zu erkennen gegeben hat, dass 
die ungenehmigte Punktever -
wendung nicht so gravierend ist. 
Eine Weiterbeschäftigung der 
gekündigten Arbeitnehmer sei 
daher nicht unzumutbar. Ein an -
deres Ergebnis sei nur dann 
möglich, wenn der Arbeitgeber 
fir die unterschiedliche Behand -
lung der Arbeitnehmer ausrei -
chende Gründe vortragen kann. 

Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses 
Ausweislich eines jüngst veröf -
fentlichen Urteils des BAG ist 
der allgemeine Gleichbehand -
lungsgrundsatz am Ende eines 
befristeten Arbeitsverhältnisses 
nicht zu beachten. In dem der 
Entscheidung zugrunde liegen -
den Sachverhalt hatte der Ar -

tgeber allen befristeten Ar-
1tnehmern die Verlängerung 

ihrer Verträge angeboten. Ein 

solches Angebot unterblieb ge -
genüber der Klägerin. Das 
BAG wies daraufhin, dass ein 
Anspruch des Arbeitnehmers 
auf Verlängerung des befriste -
ten Arbeitsverhältnisses nur 
dann bestehe, wenn die Er -
klärung oder Verhaltensweise 
des Arbeitgebers einer Zusage 
auf Fortsetzung des Arbeitsver -
hältnisses gleichzusetzen sei. 

Verlängerungsangebote ge -
genüber anderen Arbeitneh -
mern begründen einen solchen 
Anspruch jedoch nicht. Aus 
dem arbeitsrechtlichen Gleich -
behandlungsgrundsatz ergäbe 
sich keine Verpflichtung zur 
Verlängerung eines wirksam 
sachgrundlos befristeten Ar -
beitsvertrags. 

Urlaubsverfall bei Langzeiterkrankung 
Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) entschied in einem Ur -
teil vom 20.1. 2009, dass der im 
deutschen Bundesurlaubsgesetz 
vorgesehene endgültige Verfall 
des Jahresurlaubs zum 31.03. ei -
nes Kalenderjahres gegen höher -
rangiges europäisches Recht 
verstößt, wenn der Arbeitneh -
mer seinen Anspruch auf Erho -
lungsurlaub aufgrund einer Er -
krankung gar nicht ausüben 
konnte. Der Verlust des An -
spruchs auf Jahresurlaub sei nur 
unter der Voraussetzung mög -
lich, dass der betroffene Arbeit -
nehmer tatsächlich in der Lage 
war, seinen Urlaubsanspruch 

auszuüben. Inzwischen hat das 
BAG in einer Pressemitteilung 
über ein Urteil zu einem gleich -
gelagerten Fall dargelegt, dass 
Ansprüche auf Abgeltung ge -
setzlichen Teil- oder Vollurlaubs 
nicht erlöschen, wenn der Ar -
beitnehmer bis zum Ende des 
Urlaubsjahres und/oder des 
Übertragungszeitraums erkrankt 
und deshalb arbeitsunfähig ist. 
Übergesetzlicher Urlaub, d. h., 
Urlaub der über 20 Arbeitstage 
hinausgeht, ist durch diese 
Rechtsprechungsänderung 
grundsätzlich nicht betroffen. Es 
kann allerdings nicht ausge -
schlossen werden, dass die 

Rechtsprechung bei einem ein -
heitlichen Urlaubsanspruch 
gemäß Arbeitsvertrag oder Ta -
rifvertrag (z. B. unser MTV) ein 
Weiterbestehen des gesamten 
Urlaubs über den 31.03. hinaus 
annimmt. Ob auch arbeits- oder 
tarifvertragliche Ausschlussfri -
sten überhaupt noch oder hin -
sichtlich wenigstens des überge -
setzlichen Urlaubs greifen, ist 
nicht absehbar. Wir empfehlen 
deshalb in Fällen, in denen Ur -
laubsansprüche nach dem 31.03. 
des Folgejahres für das voraus -
gegangene Urlaubsjahr geltend 
gemacht werden, diese im Hin -
blick auf die Ausschlussfristen -
regelung des Manteltarifvertra -
ges abzulehnen. 

KURZ NOTIERT 
Kosten für Berufskleidung 
eingeschränkt umlegbar 

Soweit gesetzliche Bestim -
mungen das Tragen von 
Schutzkleidung vorschreiben, 
muss der Arbeitgeber seinen 
Mitarbeitern die Kleidung um -
sonst zur Verfügung stellen. 
Fehlt eine solche gesetzliche 
Bestimmung, kann der Arbeit -
geber die Kosten für die An -
schaffung und Pflege der Be -
rufskleidung zwar grundsätz -
lich auf die Arbeitnehmer 
überwälzen. Das Bundesar -
beitsgericht entschied aber 
nun, dass eine entsprechende 
Vertragsklausel die Arbeitneh -
mer nicht unangemessen be -
nachteiligen darf. Eine solche 
unangemessene Benachteili -
gung liege vor, wenn die 
Nachteile der finanziellen Be -
lastung die Vorteile durch die 
Beschaffung und Pflege sei -
tens des Arbeitgebers deutlich 
überwiegen. 

Richtige Wortwahl bei 
Stellenausschreibungen 

Das Landesarbeitsgericht 
Nürnberg entschied, dass die 
Suche nach einem „flexiblen 
und belastbaren" Kfz-Mecha -
niker keine Diskriminierung 
von schwerbehinderten Ar -
beitnehmern begründet. Flexi -
bilität sei nach allgemeinem 
Sprachverständnis als Um -
schreibung fir schnelles Um -
stellen auf verschiedenartige 
Arbeiten zu verstehen. Zudem 
bestehe keine wissenschaft -
liche Erkenntnis, dass behin -
derte Menschen nicht belast -
bar sind. Es handele sich bei 
diesen Begriffen um all -
gemein verwendete Floskeln, 
die die Selbstverständlichkeit 
deutlich machen sollen, dass 
fir ein vielfältiges Aufgaben -
gebiet auch erhebliches Enga -
gement verlangt wird. Das Ge -
richt wies zudem daraufhin, 
dass der private Arbeitgeber 
bei der Auswahl der Mitarbei -
ter, ebenso wie bei der Fest -
legung seiner Kriterien und 
deren Gewichtung, frei ist. 
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KURZ NOTIERT 
Berufsbilder im Groß -
und Außenhandel 
Berufsberatern vorgestellt 

Ob Kaufmann/frau im Groß -
und Außenhandel oder Fach -
kraft für Lagerlogistik - die 
Berufsbilder unserer Wirt -
schaftsstufe sind sehr span -
nend und vielfältig. Doch ge -
rade weil der Groß- und 
Außenhandel sich nicht an 
den Endverbraucher richtet, 
sind seine Ausbildungsberufe 
bei jungen Menschen immer 
noch zu wenig bekannt. Um 
das zu ändern, lud der LGAD 
am 11. Februar nach Markt 
Schwaben zum Mitgliedsun -
ternehmen Gienger KG ein. 
Dort konnten sich Berufsbera -
ter der Arbeitsagentur ein um -
fassendes Bild vom Tätig -
keitsfeld im Groß- und 
Außenhandel machen. Frank 
Hurtmanns, LGAD-Vizeprä -
sident und Vorsitzender des 
LGAD-B erufsb ildungsaus -
schusses, betonte: „Die welt -
weite Vernetzung schreitet 
weiter fort, der internationale 
Handel ist für die meisten Un -
ternehmen des Großhandels 
kein Fremdwort mehr. Mitar -
beiter im Groß- und Außen -
handel haben auch deswegen 
zukunftsorientierte und inter -
essante Berufs- und Entwick -
lungsmöglichkeiten." Vor 
dem Hintergrund des drohen -
den Fachkräftemangels will 
der LGAD verstärkt auf Aus -
bildungsmessen und Veran -
staltungen werben. 
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Bayerischer Qualitätspreis 2009 
geht an die Korrodin GmbH & Co. KG 
Die Auszeich-
nung der Bay-
erischen Staats-
regierung ging 
in diesem Jahr 

nagement mit 
laufenden Ver -
besserungen 
sowie die indi -
viduelle Kun -
denbetreuung 
mit seinen über 
60 verschiede -

im Bereich 
Handel an das 
LGAD-Mit-
glied Korrodin nen maßge -

schneiderten ausSchwabach. 
Alexander Gerlach, Geschaftsfuhrender Gesellschnfte 
erhält den Preis aus den Händen van Wirtschaftsstaats-

sekretürin Katla Hussel 
,,Qualität ent- Kundenkon -
steht 
Köpfen 

in den 
der 

zepten. 
Korrodin hat 

Menschen" erklärte Geschäfts- 
führer Gerlach. Mit diesem An-
spruch der 45 Mitarbeiter an sich 
selbst gegenüber ihren Kunden 
aus der Automobil- und Luft-
fahrtbranche sowie der Industrie 
punktet das Großhandelsunter-
nehmen und baut sein Geschäft 
kontinuierlich aus. Dabei unter-
stützen das interne Qualitätsma- 

sich neben der Spezialisierung 
auf korrosionsbeständige DIN -
Teile auch auf die Dienstleistung 
im Bereich des weltweiten C -
Teil -Managements ausgerichtet. 
Dies erfordert sensible Logis -
tikkonzepte, die genaue Beach -
tung vorgegebener Normen und 
EU-Richtlinien sowie eine inno -
vative Qualitätsstrategie. 

Exportpreis Bayern 2009 
Sie sind ein Handels- oder Dienst -
leistungsunternehmen mit höch -
stens 50 Vollzeitbeschäftigten und 
haben eine besondere 
Erfolgsgeschichte auf 
einem Auslandsmarkt 
vorzuweisen? Dann 
bewerben Sie sich für 
den Exportpreis Bayern 2009! 
Das Bayerische Wirtschaftsmini -
sterium möchte besonders die Er -
folge kleiner Unternehmen prä -
mieren und anderen Unterneh -
men Mut machen, sich der Glo 
balisierung offensiv zu stellen. 
Der Preis wird bereits zum dritten 

71 
EXPORTPREIS 
BAYERN" 

Mal in den Kategorien Industrie, 
Handwerk, Dienstleistung, 
Handel und Tourismus verlie -

hen. Bewerben Sie 
sich bis zum 31. Juli 
2009 über das Online -
Bewerbungsformular 
unter www.exportpreïs -

bayern.de ! Die Erstplatzierten 
werden im Rahmen des Exportta -
ges am 5. November 2009 in 
München ausgezeichnet. Neben 
einem Pokal und einer Urkunde 
winkt auch ein ca. 2-minütiger 
Kurzfilm über das Unternehmen 
und seine Erfolgsgeschichte. 

Terminvorschau April —Juli 
06.-09,05. 

12.-15.05. 

15.05. 

24-30.05. 

25.05. 
24.06. 

02.07. 

Fachmesse für Einkauf und Lieferanten 
Management e_procure & supply 2009, 
Nürnberg ( www.e-procure.de ) 
Messe ,,Transport Logistic 2009", München 
( www.transportlogistic.de ) 
Europafonnm, München 
( www.europa-forum-bayern.de ) 
Delegationsreise des Bundeswirtschaftsministeri -
ums und des BGA nach Nordkorea ( www.bga.de ) 
LGAD- Außenhandelsausschuss, Nürnberg 
Vergabe des Rudolf-Egerer-Preises 2009, München 
(www.akademie-handel.de/egererl) 
LGAD-Verbandstag mit Mitgliederversammlung, 
München, ( www.Igad.de ) 

KURZ NOTIERT 
Rückwirkende Änderung 
des EK-Steuersatzes 

Das im März 2009 von der 
Bundesregierung beschlosse -
ne Konjunkturpaket II verur -
sacht bei den Arbeitgebern er -
höhten Aufwand, bei den Ar -
beitnehmern Steuererleichte -
rungen. In der Personalabrech -
nung für März konnte bereits 
mit den neuen Steuersätzen 
gerechnet werden. Für die 
Monate Januar und Februar 
müssen Rückrechnungen für 
jeden Mitarbeiter durchge -
führt werden. Für LGAD-Mit -
glieder, die ihre Lohn- und 
Gehaltsabrechung über unsere 
Servicegesellschaft DVH vi 
nehmen, wurden die Umstel -
lungen - auch rückwirkend für 
Januar und Februar - unmit -
telbar in die Wege geleitet. 

Der nächste LGAD -
Außenwirtschaftsausschuss 

wird am Montag, den 25. Mai 
2009 nachmittags in Nürnberg 
stattfinden. Es stehen folgen -
de Themen auf dem Pro -
gramm: 
• Euler Hermes Export -

kreditversicherungen 
• Finanzierung von Import -

und Exportgeschäften 
• Neue Ausfuhrvorschrift 
Neben den Ausschussmitgi 
dem sind interessierte LGAD -
Mitgliedsfirmen eingeladen 
teilzunehmen. 
(Kontakt: Herr Ruhland, 
h.ruhlandlgad.de ) 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 7101/02 
Fax: (089) 59 30 15 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (0911)2031 80 
Fax: (09 11) 2216 31 

lgadnbg@lgad.de 
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Neues Bilanzrecht in Kraft: 

Milliardenentlastunc für den deutschen Mittelstand 

15.6.2009 

Ende Mai trat mit dem Gesetz 
zur Modernisierung des Bi -
lanzrechts (BilMoG) die größ -
te Reform des deutschen Bi -
1 rechts seit Jahrzehnten in 

t. Das Gesetz, an dessen 
Entstehung die Verbände er -
heblich mitgewirkt haben, ent -
lastet die Wirtschaft finanziell 
in erheblichem Umfang und 
stärkt das Bilanzrecht des 
Handelsgesetzbuches für den 
Wettbewerb mit internationa -
len Rechnungslegungsstan -
dards. 
Das bewährte HGB-Bilanzrecht 
wird im Kern beibehalten und 
der handelsrechtliche Jahresab -
schluss bleibt die Grundlage der 
Gewinnausschüttung und der 
steuerlichen Gewinnermittlung. 
Die neuen Regelungen sind ver -
pflichtend für Geschäftsjahre ab 

1. 1.2010 anzuwenden. Sie 
k nen freiwillig bereits für den 
Abschluss 2009 angewendet 
werden, jedoch nur als Gesamt -
heit. Einige Vorschriften, insbe -
sondere zur Umsetzung EU -
rechtlicher Vorgaben, gelten ver -
pflichtend schon für das Ge -
schäftsjahr 2009. Bilanzierungs -
erleichterungen für kleine und 
mittelgroße Unternehmen kön- 

nen - soweit dies noch möglich 
ist - schon für das Geschäftsjahr 
2008 in Anspruch genommen 
werden. 

Die wichtigsten Punkte des Ge -
setzentwurfs im Überblick: 
1. Deregulierung 
• Mittelständische Einzelkauf -
leute, die nur einen kleinen Ge -
schäftsbetrieb bis 500.000 Euro 
Umsatz und 50.000 Euro Ge -
winn pro Geschäftsjahr unterhal -
ten, werden von der handels -
rechtlichen Buchftihrungs-, In -
ventur- und Bilanzierungspflicht 
befreit. 
• Für kleine und mittelgroße 
Kapitalgesellschaften sind eben- 

/ 
ÇGI Paul_Georg eister/pixelio 

falls Erleichterungen bei der Bi -
lanzierung durch die Anhebung 
der Schwellenwerte vorgesehen. 

2. Verbesserung der Aussage -
kraft der HGB-Abschliisse 
• Immaterielle selbstgeschaffe -
ne Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens, wie z.B. Pa -
tente oder Know-how, können 
künftig in der HGB-Bilanz ange -
setzt werden. 
• Rückstellungen von Unter -
nehmen für künftige Verpflich -
tungen werden in Zukunft reali -
stischer bewertet. Künftige Ent -
wicklungen (z.B. bei Lohn, Preis 
und Personal) sind stärker als 
bisher zu berücksichtigen und 

die Rückstellungen sind zudem 
abzuzinsen. 
• Darüber hinaus werden nicht 
mehr zeitgemäße Bilanzierungs -
möglichkeiten eingeschränkt 
oder aufgehoben. 
• Das Gesetz regelt auch den 
Umgang mit Zweckgesellschaf -
ten neu. Diese werden in die 
Konzernrechnungslegung einbe -
zogen, wenn die Muttergesell -
schaft bei wirtschaftlicher Be -
trachtung die Mehrheit der 
Chancen und Risiken trägt. 
• Schließlich werden sonstige 
EU-rechtlichen Vorgaben, insbe -
sondere zum Unternehmens -
fuhrungsbericht und zur Einrich -
tung eines Prüfungsausschusses 
mit geringst möglicher Bela -
stung für die Unternehmen in 
deutsches Recht umgesetzt. 

Alles in allem ist es der Reform 
gelungen, das deutsche Handels -
recht zu einem modernen Regel -
werk auszubauen, das den inter -
nationalen Rechnungslegungs -
standards gleichwertig, aber we -
sentlich kostengünstiger, in der 
Praxis einfacher zu handhaben 
und krisenfester ist - keine 
schlechte Bilanz für den Handel 
und den Mittelstand. 

Tarifverhandlun9en 2009 weiter ergebnislos 
Ohne Einigung endete am 
5. Juni in München die dritte 
Runde in den Tarifverhandlun -
gen für die 240.000 Beschäftig -
ten des bayerischen Groß- und 
Außenhandels. Auf der Basis 
des am 7. Mai von der LGAD 
Tarifkommission vorgelegten 
Angebots wurde in langwie- 

rigen Sondierungsgesprächen 
keine Annäherung erzielt. 
LGAD-Tarifverhandlungsfüh -
rer Christoph Leicher sagte 
dazu: „Die von der Gewerk -
schaft ver.di formulierten For -
derungen sind weit von dem 
entfernt, was vor dem Hinter -
grund der Sicherung von 

Arbeitsplätzen in dieser für alle 
Beteiligten schwierigen Situati -
on verantwortbar ist". Den Ver -
handlungen waren an verschie -
denen Standorten von Groß -
handelsbetrieben in Bayern 
Streiks der Gewerkschaft ver.di 
vorausgegangen. Zwischenzeit -
lichen schien ver.di auch bereit 

zu sein, auf die für Bayern 
wichtigen Beschäftigungsmaß -
nahmen einzugehen. Letztlich 
kam es wegen der am Ende 
der Verhandlungen völlig über -
raschend erhobenen neuen, 
finanziellen Forderungen von 
ver.di zur Vertagung auf den 
26. Juni 2009 in München. 
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KURZ NOTIERT 
Fahreranweisungen 
ersetzen Unfallmerkblätter 

Die Abschaffung der alten Un -
fallmerkblätter beim Transport 
gefährlicher Güter ist endgül -
tig. Nach Ablauf der Über -
gangsfrist zum 30. Juni 2009 
muss der Fahrer anstelle der 
Unfallmerkblätter eine ein -
heitliche vierseitige Fahreran -
weisung mitführen. Im ADR 
2009 wird ein verbindliches 
Muster dieses Fahrermerk -
blatts festgelegt, das unter 
http://www.unece.org/trans/da 
nger/publi/adr/adr_lingui -
stic_e.htm abgerufen werden 
kann. Neu ist auch: Der Befor -
derer ist dafür verantwortlich, 
dass der Fahrer die Anweisung 
mitführt, und nicht mehr der 
Verlader. 

Neue Regeln für alte 
Batterien 

Für den Handel, den Vertrieb 
und die Rücknahme von Bat -
terien und Akkumulatoren gel -
ten teilweise neue Regeln. Der 
Bundestag verabschiedete ein 
Gesetz, das die Batterierichtli -
nie der EU aus dem Jahr 2006 
in nationales Recht umsetzt. 
Es gilt demnach weiterhin, 
dass Batterien wie bisher ge -
trennt vom Hausmüll entsorgt 
und bei entsprechenden Rück -
nahmestellen abgegeben wer -
den müssen. Neu ist, dass Her -
steller bzw. Erstinverkehrbrin -
ger von Batterien und Akku -
mulatoren sich registrieren 
müssen und verpflichtet wer -
den, ein Rücknahmesystem 
aufzubauen. Besonders zu be -
achten ist, dass, wer Batterien 
nicht registrierter Hersteller in 
Verkehr bringt, dann selbst als 
„Hersteller" gilt und die glei -
chen Pflichten wie ein Her -
steller erfüllen muss. Des Wei -
teren dürfen Batterien, die 
Quecksilber oder Cadmium 
enthalten, grundsätzlich über -
haupt nicht mehr in Verkehr 
gebracht werden. Das Gesetz 
soll noch im Sommer dieses 
Jahres in Kraft treten. 

Das neue Berufskraftfa hrer-Qualifikations-Gesetz 
Zukünftig müssen Fahrerinnen 
und Fahrer im Güterkraftverkehr 
auf öffentlichen Straßen eine be -
sondere Qualifizierung nachwei -
sen, um in diesen Bereichen ent -
weder als Unternehmer/in, selbst -
ständige Kraftfahrer/in oder als 
abhängig beschäftigte Fahrer/in 
tätig sein zu dürfen. Dies gilt für 

Fahrerinnen und Fahrer von 
Kraftfahrzeugen mit einem zuläs -
sigen Gesamtgewicht über 3,5 
Tonnen im gewerblichen Straßen -
güter- sowie Werkverkehr. Diese 
müssen, wenn sie ihren Führer -
schein vor dem 10. September 
2009 erworben haben, eine Wei -
terbildung besuchen. Wird der 

Führerschein nach diesem Stich -
tag erworben, muss eine so ge -
nannte Grundqualifikation nach -
gewiesen werden. Das Bundes -
amt für Güterverkehr fördert die -
se Maßnahmen. 
Weitere Informationen und 
einen Antrag finden Sie unter 
www.bag.bund.de. 

LKW-Samstags-Fahrverbot 
Neben dem üblichen Sonntags -
fahrverbot zwischen O und 22 
Uhr gelten auch heuer wieder 
vom 4. Juli bis 29. August Ver -
kehrsbeschränkungen auf Auto -
bahnen und Bundesstraßen. In 
Bayern dürfen Lastkraftwagen 
mit einem zulässigen Gesamt -
gewicht von über 7,5 Tonnen 
sowie Lastkraftwagen mit An -
hänger auf zahlreichen Strecken 
an allen Samstagen von 7 bis 20 
Uhr nicht verkehren. Es gibt 
aber auch Ausnahmen, etwa bei 
der Beförderung von leicht ver- 

Fahrverbot gilt an allen Samsta -
gen zwischen dem 4. Juli und 
dem 29. August zusätzlich auf 
der Inntalautobahn und Brenner -
autobahn bereits ab 9 Uhr, wenn 
das Ziel der Fahrt südlich c 

Brenners liegt. Auch mel 
Bundesstraßen sind betroffen. 
Ferner wird in Italien das Lkw -
Fahrverbot zur Hauptreisezeit 
verschärft. Dort darf an allen 
Samstagen vorn 4. Juli bis 29. 
August auf den Fernstraßen 
kein Schwerverkehr zwischen 7 
und 24 Uhr rollen. 

derblichen Lebensmitteln. In 
Österreich gilt die allgemeine 
Sonntagspause bereits ab Sams -
tag 15 Uhr. Das erweiterte Lkw-

MftFührungspflicht von Ausweispapieren 
Zur Bekämpfung der Schwarz -
arbeit hat die Bundesregierung 
ein Bündel von Maßnahmen 
beschlossen, die unter anderem 
auch die Mitführungspflicht 
von Ausweispapieren betreffen. 
Demnach müssen alle Perso -
nen, die Werk- oder Dienstleis -
tungen im Speditions-, Trans- 

port- und Logistikgewerbe er -
bringen, ihren Personalausweis 
oder Pass mitführen. Ziel ist, 
die geprüfte Person schneller zu 
identifizieren. Der betroffene 
Arbeitgeber muss alle Mitarbei -
ter über diese Pflicht nachweis -
lich und schriftlich informieren. 
Die Nachweise darüber sind 

aufzubewahren. Bei Missach -
tung drohen Arbeitgebern wie 
Arbeitnehmern empfindliche 
Bußgelder. Andere Papiere wie 
zum Beispiel Führerschein oder 
Fahrerkarte sind nicht ausrei -
chend. Unternehmen, die MällIllk 
verkehr betreiben, sind von •- 

ser Regel ausgenommen. 

Unerwünschte Telefonwerbung 

Die Regeln für die Telefonwer -
bung werden verschärft. Das 
vom Bundestag verabschiedete 
Gesetz wird voraussichtlich 
noch im Sommer in Kraft treten. 
Telefon-Spammem drohen künf -
tig Geldbußen von bis zu 50.000 
Euro. Kernpunkt der Neurege -
lung ist das Verbot so genannter 
,,cold calls": Demnach dürfen 
für Werbeanrufe künftig nur 

Rufnummern von Bürgern ge -
wählt werden, die zuvor aus -
drücklich ihr Einverständnis 
zum Telefonmarketing erklärt 
hatten. Wichtig in der Praxis: 
Werbeunternehmen müssen die -
ses Einverständnis ihrer Kunden 
nachweisen können. Neu ist zu -
dem die Ausweitung des Wider -
rufsrechts für telefonisch ge -
schlossene Verträge. Erfasst wer -
den jetzt beispielsweise auch 
Verträge zu Zeitschriftenabos 
oder Lotterien. Call -Center dür -
fen des Weiteren nicht mehr mit 
unterdrückten Rufnummern ar -
beiten. Ihnen drohen ansonsten 
Strafen bis zu 10.000 Euro. 

Verbandstag am 2. Juli - 
wir freuen uns auf Sie! 
Leistungsorientierung und 
Nachhaltigkeit - Zukunft 

für den Mittelstand 

ist das Leitthema unseres Ver -
bandstages am Donnerstag, 
den 2. Juli, in München. 
Die Einladungen an die Mit -
glieder und Partner sind mitt -
lerweile versandt. Das Pro -
gramm finden Sie zusammen 
mit einem Anmeldeformular 
auch im Internet unter 
www.lgad.de unter der Rubrik 
„Veranstaltungen". 
Wir freuen uns auf Ihre Teil -
nahme. 
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[GAD-Ma ntelta rifvertrag 
Unser Manteltarifvertrag ent -
hält die Regelung, dass das Ar -
beitsverhältnis mit dem Ablauf 
des Monats endet, in dem der 
Beschäftigte das 65. Lebens -
jahr vollendet hat, soweit dies 
die Rechtslage zulässt. Nach ei -
ner Entscheidung des BAG ist 
die Befristung des Arbeitsver -
hältnisses durch die tarifliche 

Altersgrenze rechtlich zulässig. 
Unter der Voraussetzung, dass 
die gesetzliche Altersrente mit 
Vollendung des 65. Lebensjah -
res erworben werden kann und 
damit eine finanzielle Absiche -
rung besteht, liegt kein Verstoß 
gegen § 14 Abs. I Teilzeit- und 
Befristungsgesetz vor, weil für 
die Befristung ein sachlicher 

Grund gegeben sei. Die tarifli -
che Altersgrenze verstößt nicht 
gegen das Europäische Alters -
diskriminierungsverbot und 
das allgemeine Gleichbehand-
!ungsgesetz. Die Ungleichbe -
handlung sei durch ein legiti -
mes Ziel aus der Arbeitsmarkt -
und Beschäftigungspolitik ge -
rechtfertigt. 

Zulässigkeit der Rückforderung von Fortbildungskosten 

Es ist grundsätzlich zulässig, 
mit Arbeitnehmern die Rück -
zahlung von Fortbildungskosten 
zu vereinbaren und die Höhe 
des Rückzahlungsbetrages da -
von abhängig zu machen, ob der 
Arbeitnehmer das Arbeitsver -
hältnis innerhalb einer bestimm -
ten Bindungsdauer beendet. Die 

Rechtsprechung hat hinsichtlich 
des Verhältnisses Ausbildungs -
dauer— zulässige Bindungsdau -
er Richtlinien entwickelt, wo -
nach bei einer Ausbildungsdau -
er bis zu einem Monat das Ar -
beitsverhältnis 6 Monate nach 
Abschluss der Ausbildung fort -
gesetzt werden muss, bei 2 Mo -
naten bis zu 12 Monaten, bei 4 
Monaten bis zu 24 Monaten, bei 
6 bis 12 Monaten bis zu 36Mo -
naten, bei mehr als 24 Monaten 
bis zu 60 Monaten fortgesetzt 
werden muss, um nicht ganz 
oder teilweise —je nach zulässi -
ger Bindungsdauer und Fortset- 

zung des Arbeitsverhältnisses - 

zur Rückzahlung verpflichtet zu 
sein. Bei einer zu langen Bin -
dungsdauer ist die daran ge -
knüpfte Rückzahlungsklausel 
grundsätzlich insgesamt un -
wirksam, ein Rückzahlungsan -
spruch besteht nicht. Allerdings 
kann die unzulässige Bindungs -
dauer auf eine zulässige zurück -
geführt werden, wenn im Ein -
zelfall es objektiv schwierig 
war, die zulässige Bindungsdau -
er zu bestimmen. Eine Rechts -
beratung durch den LOAD wird 
in solchen Fällen dringend emp -
fohlen! 

Lang anhaltende Krankheit und Urlaubsanspruch 
Der 9. Senat des Bundesarbeits -
gerichts hat in einem Urteil ent -
schieden, dass Arbeitnehmer, die 

nd lang anhaltender Krank -
t gehindert sind, ihren Urlaub 

bis zum Ende des Übertragungs -
zeitraums zu nehmen, nicht den 
Verfall ihres Urlaubsanspruches 

gemäß § 7 Abs. 3 BUrIG hinneh -
men müssen. Die Entscheidung 
bezieht sich ausschließlich auf 
den gesetzlichen Urlaubsan -
spruch, nicht auf den darüber hin -
ausgehenden tariflichen. Die Ent -
scheidung betrifft auch nicht die 
Ausschlussfristenregelung unse- 

res Manteltarifvertrages, wonach 
der Urlaub innerhalb von drei 
Monaten nach Ende des Urlaubs -
jahres schriftlich geltend zu ma -
chen ist. Wir empfehlen dringend, 
bei Auftreten dieser Problematik, 
sich mit der LGAD-Rechtsabtei -
lung in Verbindung zu setzen. 

Betriebsbedingte Kündigung 
Die Unternehmerentscheidung 
bei einer betriebsbedingten Kün -
digung wird vom Arbeitsgericht 
dahingehend überprüft, ob sie of -
fenbar unsachlich, unvernünftig 
oder willkürlich ist. Dies ist dann 
nicht der Fall, wenn Arbeitsab -
läufe tatsächlich geändert werden 

und sich diese Änderungen un -
mittelbar auf die Arbeitsplätze 
der zu kündigenden Arbeitneh -
mer auswirken. Unzulässig ist es 
dagegen, Organisationsstruktu -
ren bei unverändertem Beschäf -
tigungsbedarf nur abstrakt zu än -
dern, um damit Arbeitnehmer aus 

dem Betrieb zu drängen. Die 
Fremdvergabe von Aufgaben, die 
tatsächlich umgesetzt wird, kann 
zum Wegfall der Beschäftigungs -
möglichkeit eines betreffenden 
Arbeitnehmers selbst dann 
führen, wenn trotz Fremdverga -
be gleichartige Tätigkeiten wei -
terhin im Unternehmen erbracht 
werden. 

Mietwagen über [GAD -Abkommen 
Das Rahmenabkommen des 
Verbandes mit der STXT GmbH 
& Co. wurde weiter ausgebaut. 
Anmietungen sind in allen eu -
ropäischen Ländern und darüber 

hinaus möglich. Die leicht mo -
difizierten Tarifkonditionen kön -
nen von allen Mitgliedsunter -
nehmen abgerufen und genutzt 
werden. Sprechen Sie uns an! 

sog 

rent a car 

KURZ NOTIERT 
Diskriminierung wegen 
Behinderung 
Laut Gleichbehandlungs -
grundsatz nach der Europä -
ischen Richtlinie 2000/78 EG 
darf es keine unmittelbare oder 
mittelbare Diskriminierung 
u. a. wegen einer Behinderung 
geben. Nach einem Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs ist 
das Verbot der unmittelbaren 
Diskriminierung nicht auf Per -
sonen mit einer Behinderung 
beschränkt. Ein Arbeitgeber 
verstoße auch dann gegen das 
Verbot, wenn er einen Arbeit -
nehmer mit behindertem Kind 
unter vergleichbaren Umstän -
den weniger günstig behandle 
als einen anderen Arbeitneh -
mer. Voraussetzung sei der 
Nachweis, dass die Benachtei -
ligung des Arbeitnehmers we -
gen der Behinderung seines 
Kindes erfolge. Dies müsse 
der Arbeitnehmer lediglich 
glaubhaft machen. Im Gegen -
zug müsse der Arbeitgeber sei -
nerseits beweisen, dass der 
Grundsatz der Gleichbehand -
lung nicht verletzt worden sei. 
Gleiche Grundsätze gelten 
auch für die Fälle der Belästi -
gung. 

Videoüberwachung 
im Betrieb 
Es ist grundsätzlich möglich, 
per Betriebsvereinbarung eine 
Videoüberwachung im Betrieb 
einzuführen. Jedoch müssen 
die dazu getroffenen Regelun -
gen mit dem allgemeinen Per -
sönlichkeitsrecht des Arbeit -
nehmers vereinbar sein. Ein -
griffe in das Persönlichkeits -
recht sind gerechtfertigt, wenn 
anderenfalls die Grundrechte 
anderer, z.B. das Recht auf Ei -
gentum oder das Brief -
geheimnis, unverhältnismäßig 
eingeschränkt werden würden. 
Eine Videoüberwachung von 
Arbeitnehmern darf nur bei ei -
nem konkret bestehenden, 
nicht anders aufklärbaren 
Straftatverdacht gegenüber ei -
nem begrenzten Personenkreis 
eingesetzt werden. Sie ist 
räumlich und zeitlich einzu -
schränken. 
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KURZ NOTIERT 
BGA Imagebroschüre 

Der BGA erstellt 2009 eine 
Imagebroschüre für den deut -
schen Groß- und Außenhandel 
einschließlich der untemeh -
mensnahen Dienstleistungen 
als Gemeinschaftsprojekt mit 
seinen Mitgliedsverbänden. 
Die Broschüre soll das Leis -
tungsprofil und die Kompetenz 
der Branche dokumentieren 
und bundesweit alle Ansprech -
partner für den Groß- und 
Außenhandel vorstellen. Auch 
ausgewählte Unternehmen der 
Wirtschaftsstufe können ein 
Firmen- und Leistungsprofil 
kostenneutral und kompetent 
präsentieren. Interessierte 
LGAD-Mitglieder melden sich 
bitte bei Herrn Schwarz, BGA, 
(Tel.: 030/590099-520 oder 
andre.schwarz@bga.de ). 

Zoll kontrolliert 
elektronisch 

Importierte und exportierte ver -
brauchsteuerpflichtige Waren 
(z. B. Tabak, Kaffee, Bier, 
Branntwein) müssen ab 2011 
mit dem elektronischen Ver -
fahren ,,Excise Movement and 
Control System (EMCS)" er -
fasst werden, das in das Zoll -
system Atlas integriert wird. 
Die papiergestützte Abwick -
lung mittels ,,Begleitendem 
Verwaltungsdokument 
(BVD)" ist vom 1. Januar 
2011 an für die Beförderung 
der Waren unter Steuerausset -
zung nicht mehr zulässig. 
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CSCJÄKLECHEMIE investiert 11 Mio. 
Euro in neue Abfüllanlagen 

Nach I 7-monatiger Bauzeit sind 
im Nürnberger Chemiehandels -
haus ein hochmodernerAbfüllbe-
trieb sowie ein 
Labor auf höch -
stem Niveau 
entstanden. Das 
Kernstück der 
Erweiterung: 
43 Lagertanks à 
3 0. 000 Liter so -
wie eine auf -
wendige Um -
welttechnik für 
die Reinhaltung von Luft, Boden 
und Wasser. Im Beisein vieler 
Freunde und Partner wurde die 
Betriebserweiterung feierlich ein -
geweiht. „Mit der Fertigstellung 
des Neubaus entstand einer der 
modernsten Abfüllbetriebe für 

Von links nach rechts: Konsul Günter Späth, Dr. Ulrich 
Maly, Staatsminister Markus Söder, Ministerpräsident a . D. 

G. Beckstein, Geschäftsführer Robert Späth 

Säuren, Laugen und Flüssigpro -
dukte im Chemiehandel, der eine 
zuverlässige Versorgung der Me -

tropoiregion 
Nürnberg und 
darüber hinaus 
europaweit ge -
währleistet", so 
Robert Späth, 
Geschäftsfüh -
rer des Famili -
enunterneh -
mens in vierter 
Generation. In 

die Konzeption des Abfüll- und 
Mischbetriebes sind Jahrzehnte 
an eigener Erfahrung eingeflos -
sen. Näheres unter www.csc-jae -
klechemie.de. Der LGAD gratu -
liert herzlich und wünscht weiter 
viel Erfolg! 

Die FarneI GmbH feiert 2O -ährigesJubiäum 
„Wir freuen uns 
sehr, im Mai un -
ser 20 -jähriges 
Jubiläum zu fei -
ern, sind wir 
doch in dieser Zeit von einer klei -
nen Firma zu einem soliden Un -
ternehmen gewachsen", sagte 
Bodo Badnowitz, General Mana -
ger Central Europe von der Far -
nell. Der Multi -Channel-Distribu -
tor bietet elektronische und elek -
tromechanische Komponenten 
sowie Instandhaltungsprodukte 
und Dienstleistungen an. Das An -
gebot umfasst mehr als 480.000 
elektronische, elektromechani -
sche und industrielle Produkte 

von über 3.700 
L i e fera n ten, 
wöchentlich kom -
men mehr als 700 

.1 Produkte dazu. 
110.000 Artikel werden direkt ab 
Lager in den USA in nur zwei bis 
drei Tagen verschickt. 90.000 
Produkte sind kurzfristig ab Lager 
des Herstellers lieferbar. Farnell 
liefert bei einer Bestellung bis 
19.30 Uhr alle lagerhaltigen Pro -
dukte noch am selben Tag aus - 

ohne Mindestbestellmenge. Die 
Farnell GmbH ist Tochter der Pre -
mier Farnell mit Sitz in England, 
hat weltweit 4.000 Mitarbeiter, 
120 am Standort in Oberhaching. 

22. Juni 

02. Juli 
03. Juli 

06.— 07. Juli 

16.— 17. Juli 

18.— 20. Juli 

21. Juli 

Terminvorschau 
Ost-West-Forum, Regensburg 
( www.auwi-bayem.de/ost-west-forum ) 
LGAD-Verbandstag, München ( www.lgad.de ) 
Länderseminar Russland, Augsburg 
( www.hwk-augsburg.de ) 
M,O,C Sport Ordertage, München 
( www.moc-muenchen.de ) 
Zollforum Bayern, München und Nürnberg 
( www.auwi-bayern.de ) 
TrendSet - Internationale Fachmesse für 
Wohnambiente, Tischkultur und Lebensart, 
München ( www.trendset.de ) 
Asien-Pazifik -Forum, Nürnberg 
( www.auwi-bayern.de/asienforum ) 

KURZ NOTIERT 
Softwarelösungen für 
Außenwirtschaft, Logistik 
und Transport 

Bestellen Sie gebührenfrei 
beim LGAD die Sonderausga -
be 2009 der „Außenwirtschaft -
lichen Praxis" mit nützlichen 
Hinweisen zu Forderungsma -
nagement in der EU, Logistik -
optimierung im Retourenma -
nagement, neue Ausfuhrver -
fahren, Exportkontrolle und 
modernisiertem Zollkodex. 

Nehmen Sie Einfluss auf 
das neue Merkblatt des 
Ausschusses ,,Europäische 
Normung und Qualitätss 
cherung" 

Unter Mitwirkung der Gfl-I er -
arbeitet der Ausschuss zurzeit 
ein neues Merkblatt über 
Pflichten für Wirtschaftsakteu -
re - insbesondere auch fur Im -
porteure - bezüglich Kenn -
zeichnungspflichten (CE, TÜ\Ç 
GS, etc.) und Produkthaftung. 
Das Merkblatt soll einen 
Überblick zu allen Fragen und 
Problemen der Produktkenn -
zeichnung und Produkthaftung 
geben, u.a. zu allgemeiner Pro -
duktsicherheit, Pflichten der 
Akteure, Haftung und Informa -
tionsquellen. Direkte Anregun -
gen von Mitgliedsuntemehr 
- insbesondere Importeuren -

die in das Merkblatt einfließen 
sollten, können noch kurz -
fristig dem LGAD gemeldet 
werden. Ansprechpartner sind 
Herr Hartl (GfH) und Herr Dr. 
Bauer (LGAD). 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 54 59 37-0 
Fax: (089) 54 59 37-45 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

lgadnbg@lgad.de 
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LGAD-Verbandsta.q 2009 
,,Leistungsorientierung und Nachhaltigkeit" sind die Leitprinzipien, 

welchen sich der Groß- und Außenhandel auch in einer schwierigen wirtschaftlichen 
Situation verpflichtet sieht. 

Dass sich der Eigenverantwor -
tung bewusste Unternehmen 
diesen Herausforderungen mit 
Tatkraft stellen, beweisen insbe -
sondere unsere mittelständisch 
geprägten Groß- und Außen -
händler in Bayern. Mit rund 
240.000 Mitarbeitern in 22.000 
Unternehmen in Bayern ist un -
sere Branche ein zentrales Bin -
deglied in den immer enger ver -
zahnten Wertschöpfungsketten 
der Gesamtwirtschaft. In den 
vergangenen Jahren konnten 
LGAD-Mitgliedsunternehmen 
ihr Leistungsspektrum kontinu -
ierlich weiter ausbauen. „Auch 
wenn diese Rolle nicht immer 
im öffentlichen Fokus steht ", so 
Präsident Greipl. 

Vor dem Hintergrund der derzei -
tigen wirtschaftlichen Rahmen -
bedingungen bleiben Markt und 
Wettbewerb unbestritten die be -
stimmenden Schlüsselbegriffe 
unserer Wirtschaftsordnung: 
„Der laute und schrille Ruf nach 
dem Staat kann nur die allerletz -
te Möglichkeit sein, um Eigen -
tum und Arbeitsplätze zu sichern 
und darf nicht zum neuen Ge -
sellschaftsspiel werden", sagte 
unser Präsident und berief sich 
hierzu auch auf Artikel 14 unse -
res Grundgesetzes ,,Eigentum 
verpflichtet". 

Das Vertrauen in die Markt -
kräfte sei offensichtlich zum 
Teil verloren gegangen. Urn die 
Finanzmärkte weiter zu stabili -
sieren und die Finanzierung für 
die Unternehmen sicher zu stel -
len, mahnte Prof. Greipl an, die 
Kredit- und Bürgschaftspro -
gramme sowie die Unterneh -
menssteuern auf den Prüfstand 
zu stellen. Um dem Mittelstand 
wirklich unter die Arme zu grei -
fen, müsse beides nachjustiert 
werden, und zwar schnell. 

Auf Initiative der Bayerischen 
Staatsregierung ist der LGAD 
dem ,,Mittelstandspakt Bayern" 
beigetreten - als Partner, der die 
mittelstandspolitischen Anlie -
gen unserer Wirtschaftstufe ver -
treten und voranbringen soll. 
Im Sinne einer aktiven Interes -
senwahrnehmung versicherte 
Präsident Erich Greipl hierfür 
Staatsminister Zeil auch zu -
künftig eine engagierte und 
konstruktive Partnerschaft. Der 
Erfolg unserer Unternehmen im 
Wettbewerb und damit ein zu -
kunftsfähig aufgestellter, leis -
tungsfähiger Groß- und Außen -
handel ist ein unverzichtbarer 
Faktor für die nationale und 
internationale Wettbewerbs -
fähigkeit der bayerischen Wirt -
schaft insgesamt! 

Dieses Motto stellte LGAD -
Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Erich Greipl in den Mittelpunkt 
seiner programmatischen Rede 
bei der öffentlichen Kundge -
bung des LGAD-Verbands -
tages, die im Anschluss an die 
Mitgliederversammlung am 
2. Juli in München stattfand. 
Neben dem Anspruch an die ei -
gene Branche richtete Prof. 
Greipl diese Forderung auch an 
den Ehrengast des Verbands -
tages, Wirtschaftsminister Mar -
tin Zeil und an zahlreiche hoch -
rangige Repräsentanten, u.a. 

* Staatsminister a.D. Erwin Hu -

owie weitere Mitglieder 
ayerischen Landtags, des 

konsularischen Korps, der Wirt -
schaft und Verwaltung sowie 
Freunde und Partner unserer 
Interessensgemeinschaft. 

Rückblickend auf den letzten 
Verbandstag im Juli 2007 attes -
tierte Prof. Greipl zum damali -
gen Zeitpunkt gänzlich andere 
Konjunkturaussichten. Heute 
hingegen hätten Politik und 
Wirtschaft alle Hände voll zu 
tun, um die Marktkräfte zu akti -
vieren und Beschäftigung zu si -
chern. Gerade unser Wirt -
schaftszweig als Drehscheibe 
nationaler und internationaler 
Warenströme und Dienstleistun -
gen werde momentan in beson -
derem Maße von den weltwirt -
schaftlichen Verwerfungen in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Von oben noch unten: Präsident Prof. Erich Greipl bei seiner prorammaüschen Rede ouf dem LGAD-Verbandstag 
am 2. Juli. Vor einem Auditorium von über 150 Gästen sprach noch der bayerische Wirtschaftsminister Marlin leu. 
Begleitend informierte das Aussteller -Forum über neue Serviceangebote im bayerischen Groß- end Außenhandel. 
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Bayerisches Außenhandels -
forum, 1. Oktober 2009 

Bei dem an dieser Stelle schon 
früher angekündigten LGAD -
Projekt stehen kleine und mit -
telständische bayerische Unter -
nehmen mit wenig Außenhan -
dels-Erfahrung im Mittelpunkt. 
Ziel dieser Informations- und 
Kooperationsveranstaltung ist 
es, neue Auslandsmärkte mit 
Hilfe von Experten des Außen -
handelsgeschäfts - internatio -
nalen Handelshäusern - zu er -
schließen. Als erfahrene inter -
nationale Vertriebspartner stel -
len diese deren Dienstleistun -
gen vor und bieten sich als 
zukünftige Geschäftspartner 
an, um die Abwicklung von 
Außenhandelsgeschäften kom -
plett zu übernehmen. 

Das Konzept der Veranstaltung 
beinhaltet: 
• Plenarveranstaltung 
• Ausstellerforum 
• Kooperationsbörse 

Alle LGAD-Mitglieder sind 
eingeladen, entweder als Besu -
cher an der Veranstaltung teil -
zunehmen oder sich als inter -
nationale Groß- und Außen -
händler und potentielle Ver -
triebspartner auf der Koopera -
tionsbörse zu präsentieren. Das 
Projekt wird vom LGAD orga -
nisiert und vom Bayerischen 
Wirtschaftsministerium geför -
dert. Zahlreiche Partner der 
Außenwirtschaft sind mit an 
Bord. 

Nähere Informationen erhalten 
Sie auf beiliegendem Einla -
dungs- und Programmflyer, auf 
der eigens eingerichteten Web -
site www.bayerisches-aussen -
handelsforum.de oder direkt 
bei Herrn Ruhland (Tel.: 
089/545937-37, E-Mail: h.ruh -
land@lgad.de ) 

Bitte 
beachten Sie unsere 

Beilagen! 

Werner Sattel verabschiedet sich in den Ruhestand 

Werner Sattel richtet seine Abschieds- und Dankes -
worte on die Gäste des [GAD-Verbandstoges am 2. Juli 
im Raus der Bayerischen Wirtschaft in München 

Nach 52 Jahren Zugehörigkeit 
zum LGAD verabschiedete sich 
unser langjähriger Hauptge -
schäftsführer Werner Sattel auf 
dem diesjährigen Verbandstag 
von zahlreichen Wegbegleitem, 
Mitgliedsuntemehmen, Freunden 
und Partnern. LGAD-Präsident 
Professor Erich Greipl würdigte 
Werner Sattel fur seine heraus -
ragenden Verdienste und seinen 
Einsatz für den bayerischen 
Groß- und Außenhandel. Er 
brachte im Namen des LGAD 
seinen Dank für dessen außerge -
wöhnliches Wirken mit sehr per -
sönlichen Worten zum Ausdruck. 

VIer.: LGAD-Hauptgeschüftsführer Dr. Wittmann, BGA-Hauptgeschüftsf Ihrer Handke, Präsidium Europäischer 
Wirtshafts- und Sozialausschuss Dr. Frerichs, [GAD-Prüsident Prof. Greipi, ehem. [GAD-Hauptgeschüftsführer Sattel, 
Bayerischer Wirtschaftsminister Zeil, BGA-Prüsident Bürner, LGAD-Ehrenprüsident Hartmann 

Das Verbandsengagement von 
Diplomkaufmann Werner Sattel 
war stark aus der Sicht der be -
triebswirtschaftlichen Beratung 
für den Großhandel bestimmt. So 
war ihm ein breit gefächertes Ser -
viceangebot des Verbandes ein 
wichtiges Anliegen. Sein Einsatz 
über viele Jahre auf verschiede -
nen Ebenen hat Werner Sattel 
zum anerkannten Experten des 
Groß- und Außenhandels und 
zum gesuchten Ratgeber werden 
lassen. Dabei übernahm er eine 
ganze Reihe von Aufgaben und 
damit verbundenen Ämtern, so -
wohl auf Bundesebene als auch 

auf europäischer Ebene, urr 
allem den Zukunfts- und Ent -
wicklungsfragen des Groß- und 
Außenhandels sein Augenmerk 
zu widmen. 
Für seine vielfältigen Verdienste 
für den bayerischen und deut -
schen Groß- und Außenhandel 
und seine nachhaltigen Initiati -
ven zur Verbesserung dessen 
wirtschaftlicher Rahmenbedin -
gungen dankeuiwir Herrn Werner 
Sattel ganz ausdrücklich und 
herzlich. Wir wünschen Herrn 
Sattel für den verdienten Ruhe -
stand viel Glück und Gesundheit. 
In Verbundenheit Ihr LGAD! 

2015: Personal im Groß- und Außenhandel 
Der BGA wirft mit wissenschaft -
licher Unterstützung einen per -
sonalpolitischen Blick in die 
nähere Zukunft und legt einen 
Praxisleitfaden für kleinere und 
mittlere Unternehmen vor. Ge -
meinsam mit dem Institut für 
Handelsforschung an der Uni 
Köln (IfH) und dem Rationali -
sierungs- und Innovationszen -
trum der Deutschen Wirtschaft 
(RKW) hat der BGA das Ent -
wicklungsprojekt „2015: Perso -
nal im Groß- und Außenhandel" 
durchgeführt. Teil dieses Projek -
tes war eine Unternehmensbefra -
gung, die u.a. zu den folgenden 
Ergebnissen kam: Der Bedarf an 
Fach- und Führungskräften im 
Groß- und Außenhandel wird 
weiter steigen. Auch die Anfor- 

derungen an die Kompetenzen 
der Mitarbeiter werden zuneh -
men. Der Grund: Komplexere 
Handelsprozesse erfordern im -
mer stärker Mitarbeiter, die einen 
Hochschulabschluss haben oder 
vergleichbar qualifiziert sind. 

Im Rahmen des Projektes wurde 
auch ein Praxisleitfaden mit 
konkreten personalpolitischen 
Handlungshilfen entwickelt, der 
die vier zentralen Handlungsfel -
der behandelt: 
• Strategische Personalplanung 
und -organisation 

• Personalgewinnung und 
-marketing 

• Personalbindung und 
attraktive Arbeitsgestaltung 

• Personal- und Kompetenz -
entwicklung. 

Bezug des Praxisleitfadens zum 
Preis von 15,00 Euro (zzgl. 
MwSt.) über die Geschäftsstelle 
des LGAD, Herr Dr. Bauer, 
w.bauerlgad.de und Frau 
Blanke, c.blanke@lgad.de , Fax: 
089/54593730.
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Verdachtskündigung besteht auch vor 
dem Verfassungsgericht 

4/2009 

Die derzeit medial heiß diskutierte Verdachtskün -
digung wegen geringwertiger Vermögensdelikte 
(Stichwort: Pfandbons) wurde auch vom Bundes -
verfassungsgericht (BVerfG) nochmals ausdrück -
lich bestätigt. Das BVerfG stellte klar, dass die 
Kündigung wegen des Verdachts einer Straftat 
den Arbeitnehmer nicht in seinen Grundrechten 
verletzt, solange der Arbeitgeber das ihm Mögli- 

che getan hat, um den Verdacht auszuräumen. Zu 
den unverzichtbaren Voraussetzungen für die Ver -
dachtskündigung gehört es, dem Arbeitnehmer 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, damit 
er die gegen ihn sprechenden Indizien entkräften 
kann. Hierdurch wird die Gefahr, dass das Ar -
beitsverhältnis aufgrund eines unberechtigten 
Verdachts gekündigt wird, ausreichend minimiert. 

Arbeitsrechtliche Konsequenzen bei 
In einem im Dezember des letz- kann. Im besonderen Fall der 
ten Jahres veröffentlichten Ur -
teil befasst sich das BAG mit 
den Anforderungen an eine Ab -

hnung wegen quantitativer 
derleistungen des Arbeit -

nehmers. Das BAG stellte fest, 
dass der Arbeitgeber nur das rü -
gen muss, was er auch wissen 

quantitativen Minderleistung 
seien dies die Arbeitsergebnis -
se und deren erhebliches 
Zurückbleiben hinter den Leis -
tungen vergleichbarer Arbeit -
nehmer. Zudem habe der Ar -
beitgeber zu rügen, dass aus 
seiner Sicht der Arbeitnehmer 

unterdurchschnittlicher Arbeitsleistung 
seine persönliche Leistungs -
fähigkeit pflichtwidrig nicht 
ausschöpfe. Unter Berufung auf 
seine jüngere Rechtsprechung 
stellte der Senat klar, dass der 
Arbeitnehmer nicht zur Erzie -
lung bestimmter Arbeitserfolge 
verpflichtet sei, sondern nur zur 
Ausschöpfung der persönlichen 

Leistungsfähigkeit. Bei der 
Heranziehung von Durch -
schnittswerten ist zu beachten, 
dass fur alle davon betroffenen 
Arbeitnehmer möglichst glei -
che Bedingungen und somit 
gleiche Chancen herrschen, 
durchschnittliche Ergebnisse 
erzielen zu können. 

Betriebliche Ubung - negative betriebliche Ubung 
Das Bundesarbeitsgericht gab 
mit Urteil vom 18.03 .2009 sei -
ne frühere Rechtsprechung auf, 
wonach Ansprüche der Beleg -
schaft aus betrieblicher Übung 
durch eine gegenläufige be -
triebliche Übung (sogenannte 
negative betriebliche Übung) 

beendet werden konnten. Die 
endgültige Beseitigung eines 
solchen Anspruchs soll nur 
noch durch Kündigung oder 
Änderung des Arbeitsvertrages 
möglich sein. Ein konkludenter 
oder stillschweigender Ab -
schluss eines Änderungsvertra- 

ges durch vorbehaltslose Entge -
gennahme von Leistungen 
durch den Arbeitnehmer liegt 
aber nur dann vor, wenn der Ar -
beitgeber zuvor mit dem Ar -
beitnehmer eine entsprechende 
Vereinbarung trifft, dem Arbeit -
nehmer eine angemessene Frist 

zur Abgabe einer ausdrückli -
chen Erklärung einräumt, sich 
verpflichtet, den Arbeitnehmer 
bei Beginn der Frist auf die 
vorgesehene Bedeutung seines 
Verhaltens hinzuweisen und 
diesen Hinweis auch tatsächlich 
erteilt. 

ibloubsabgeltung bei krankheitsbedinter Arbeitsunfähigkeit 
Das Bundesarbeitsgericht hat 
die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zur Urlaubsabgeltung 
bei krankheitsbedingter Kündi -
gung im nationalen Urlaubs -
recht nachvollzogen. Bisher 
hatte der für das Urlaubsrecht 
zuständige Neunte Senat das 

Bundesurlaubsgesetz so ausge -
legt, dass der Urlaubsabgel -
tungsanspruch erlischt, wenn 
der Urlaub wegen krankheitsbe -
dingter Arbeitsunfähigkeit bis 
zum Ende des Übertragungs -
zeitraumes nicht genommen 
werden konnte. An dieser 
Rechtsprechung hält der Senat 

nun nicht mehr fest. Er folgt der 
Entscheidung des EuGH, wo -
nach die bisherige Auslegung 
des nationalen Urlaubsrechts 
europarechtswidrig war. Das 
BAG verneint auch ein schüt -
zenswertes Vertrauen in den 
Fortbestand der bisherigen 
Rechtsprechung. Gesetzlichen 

Ansprüchen, die zum Zeitpunkt 
des Vorabentscheidungser -
suchens des Landesarbeitsge -
richts Düsseldorf an den EuGH 
vom 02.08.2006 noch nicht ver -
fallen gewesen seien, stehe trotz 
krankheitsbedingter Arbeitsun -
fähigkeit kein Erfüllungshinder -
nis entgegen. 

Tarifverhandlungen 2009 
Wie in der letzten Tarifinformation 06/2009 bereits kundgetan fuhr -
ten die intensiven Tarifverhandlungen der Verhandlungskommis -
sionen bisher zu keinem Abschluss. In den mehrfachen Gesprächen 
und Verhandlungsterminen kristallisierte sich zwar eine Abschluss -
möglichkeit heraus, die fur beide Parteien vertretbar gewesen wäre, 
jedoch konnte sich die Gewerkschaft ver.di nicht dazu durchringen, 
den letzten Schritt auf die Arbeitgeber zuzugehen. In den letzten 
Tagen und Wochen haben sich sowohl Arbeitgeber- als auch 
Arbeitnehmervertreter nochmals intensiv um die Fortsetzung der 

Gespräche und um den zeitnahen Abschluss der Verhandlungen 
bemüht, doch konnte ein neuer Termin nicht gefunden werden. Das 
ist umso bedauerlicher, als bereits Konsens darüber besteht, dass 
Unternehmen, die Kurzarbeit durchführen, eine Tariferhöhung für 
die Dauer der Kurzarbeit komplett verschieben können. Auch die 
Laufzeit des Tarifvertrages von 24 Monaten, also bis zum 
31.03.2011 gilt als „sicherer Verhandlungsstand". 
Die ausführliche Tarifinformation finden Sie im Mitgliederbereich 
von www.lgad.de. 
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PERSONALIEN 
Glückwunsch zum 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Unsere Mitarbeiter in der 
Münchner Rechtsabteilung, 
RA Oliver Knoop und RA 
Tobias Handschuch, Spezialis -
ten im Arbeitsrecht, haben die -
ses Jahr die Qualifikation zum 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
erfolgreich erworben. 

Fachanwalt Oliver Knoop 
Tel.: 089/545937-13 
E-Mail o.knooplgad.de 

Wir gratulieren herzlich und 
freuen uns über die weitere 
fachliche Stärkung der LGAD -
Rechtsberatung. 

Fachanwalt 
Tobias Handschuch 
Tel.: 089/545973-14 
E-Mail: t.handschuch1gad.de 

Basierend auf der Fachanwalts -
ordnung FAO waren besonde -
re Kenntnisse in sämtlichen ar -
beitsrechtlichen Bereichen, ins -
besondere im Kündigungs -
recht, im Betriebsverfassungs -
recht und im Arbeitsgerichts -
verfahren nachzuweisen. 

IMPRESSUM 

Erscheinungsweise: zweimnnufig 
Verleger: 
Wirtschaftshilfe des Bayerischen Groß- und 
Außenhandels GmbH, MaxJoseph-Straße 5, 
80333 München. 
Alleiniger Gesellschafter: 
landesverbond Gruß- und Außenhandel, Vertrieb 
und Dienstleistungen Bayern e.V., Max-Joseph -Str. 
5,80333 München, Tel.: 089-5459 37-0. 
Verantwortlich für Redaktion und Anzeigenteil: 
Joachim Schwichtenberg und Helmut Ruhiand, 
Mnx-ioseph-Str. 5,80333 München. 
Druck: 
Typohierl Satz & Druck GmbH, Riesenfeldstr. 56, 
80809 München. 

Hoffmann Werkzeuge: Investition in die 
Zukunft trotz Wirtschaftskrise 

Die Hoffmann Group eröfThete in 
Nürnberg auf einer Fläche von 
30.000 m 2 Europas modernste 
und leistungsstärkste Werkzeug -
Logistik. Mit der Investition von 
25 Mio. Euro weitet die Hoff -
mann Group ihre Qualitätsführer -
schaft hinsichtlich Lieferfähigkeit 
mithilfe von vollautomatisierten 
Kompaktiagern über Hochge -
schwindigkeits-Commissioner 
bis hin zu Pick by Voice um das 

ein Promille gedrückt werden. 
„Durch den Ausbau können wir 
unsere Qualitäts- und Leistungs -
führerschaft erneut eindrücklich 
unterstreichen. Ob in Deutsch -
land oder im europäischen Aus -
land—unsere Lieferfähigkeit von 
99 Prozent ist dabei garantiert", so 
Bert Bleicher, Geschäftsführen -
der Gesellschafter. Die Eröff -
nungsfeier des LogisticCenters 
fand im Rahmen der Hoffmann 

Dreifache aus und sichert in wirt -
schaftlich schwierigen Zeiten Ar -
beitsplätze für über 300 Mitarbei -
ter. Gäste bei der Eröffnungsfeier 
am 27. Mai waren auch Staatsmi -
nister Markus Söder und OB 
Ulrich Maly. Aus über 40.000 
Werkzeugartikeln können täglich 
über 15.000 Pakete auf den Weg 
gebracht werden. Das neue 
Logistik-Gebäude bedient über 
114.000 Kunden und erhöht die 
Lieferfähigkeit auf 99 Prozent. 
Die Fehlerquote konnte unter 

Group Technologietage statt, zu 
denen der Werkzeugspezialist 
über 5.000 Besucher begrüßen 
konnte. Deutschlands größte 
Hausmesse für Werkzeuge auf 
5.000 m 2 zeigte über 70 führende 
Hersteller der Branche. 
Die Hoffmann Group ist ein Un -
ternehmenszusammenschluss 
von über zwanzig europäischen 
sowie zwei chinesischen Part -
nern und betreut gemeinsam 
mehr als 30 Länder. 
( www.hoffmann-group.com ) 

16. September 

29. Sept: O1.Okt. 

01. Oktober 

05.- 01. Oktober 
13.-15. Oktober 

14.-19. Oktober 
31. Okt. -08. Nov. 
06. November 

1O.-13.November 
25. -27. November 

Terminvorschau 
4. Deutscher Kongress für Großhandel und Kooperaflonen, Berlin 
(www.grosshandelskongress.de) 
Logintern / Fackpack / Printpack - Fachmessen fir interne Logistik 
und Verpackung, Nürnberg 
( www.logintern.de , www.fachpack.de , www.printpack.de ) 
IGAD-Veronsioliung ,,Bayerisches Außenhandelsforum 2009", 
München (www.bayerishes-aussenhandelsforum.de) 
Expo Real, München ( www.exporeal.net ) 
BHI-Roadshow zu Osterreich, Schweiz und Tschechien in Aschaffenburg, 
Augsburg und Ingolstadt ( www.bhnternafional.de ) 
Drinctec 2009, München ( www.drinctec.com ) 
Consumenta, Nürnberg ( www.consumenta.de ) 
Exporttag Bayern mit Verleihung des Bayerischen Exportpreises, 
München ( www.aussenwirtschaftstag-bayern.de ) 
Productronica, München ( www.productronica.com ) 
Wirtschoftsdelegotionsreise Staatsminister Leil nach Polen -Warschau, 
Lodz, Krakau ( www.bayern-internaflonal.de ) 

TRAUER UM 
Ludwig K. Schmied 

Völlig überraschend erreichte 
uns die Nachricht vom Tod un -
seres langjährigen LGAD-Mit -
glieds Ludwig Schmied, Ge -
schäftsführer der Protoplan 
GmbH. Ludwig K. Schmied lei -
tete seit 1975 das Unternehmen 
in Neusäß bei Augsburg und 
war spezialisiert auf den inter -
nationalen Handel mit Indus -
trieanlagen. Er gehörte viele 
Jahre als engagierter Außen -
händler dem LGAD-Außen -
handelsauschuss an. Wir verlie -
ren mit Ludwig Schmied einen 
anerkannten Unternehmer und 
ein treues Mitglied. Für sein jah -
relanges Engagement danken wr 
ihm herzlich und werden ihm 
ehrendes Gedenken bewahren. 

KURZ NOTIERT 
Bayerischer Qualitätspreis 
2010 
Qualitätspreise erfahren in ei -
nem wettbewerbsintensiven 
Umfeld eine besondere Auf -
merksamkeit, insbesondere 
auch der Bayerische Qualität -
spreis. Wenn Sie als bayeri -
sches Handelsunternehmen 
oder als unternehmensorien -
tierter Dienstleister auf dem 
Gebiet unternehmensweiter 
Qualitätssicherungskonzepte 
mit innovativen Lösungen 
vorangehen, können Sie s iAlk 
noch bis 1. September um 
Teilnahme am Bayerischen 
Qualitätspreis 2030 beim 
LGAD bewerben. 
Näheres siehe www.bayer 
ischer-qualitaetspreis.de 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 54 59 37-0 
Fax: (089) 54 59 37-45 

info@lgad.de 
www.lgad.cle 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

Igadnbg@lgad.de 
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Pauschale Verkürzung der Verjährung in AGB unzulässig 
Werden in Allgemeinen Ge -
schäftsbedingungen die Ver -
jährungsfristen verkürzt, ohne 
nach näherer Art des Anspruchs 
zu differenzieren, kann dies zur 
Unwirksamkeit der Verjährungs -
verkürzung insgesamt führen. 

Denn bei vertraglichen An -
sprüchen, die auf Ersatz von 
Körper- und Gesundheitsschäden 
gerichtet oder auf grobes Ver -
schulden gestützt sind, kann die 
Verjährung in AGB im Gegensatz 
zu reinen Gewährleistungsan- 

sprüchen nicht wirksam verkürzt 
werden (§ 309 Nr. 7 Buchst, a und 
b BGB). Der Verstoß hiergegen 
hat zur Folge, dass die Abkürzung 
der Verjährungsfrist insgesamt 
unwirksam ist und als Folge die 
gesetzlichen Fristen gelten. 

Aufbewahrungsfristen von Fahrdaten 
Schaublätter und digitale Fahr -
daten, die ausschließlich für die 
Dokumentation von Lenk- und 
Ruhezeiten verwendet werden, 
sind nach dem Ende der Mit -
führungspflicht im Fahrzeug ein 
Jahr lang im Betrieb chronolo -
gisch geordnet aufzubewahren 
bzw. zu speichern. Im darauffol- 

genden Jahr zum 31. März sind 
sie dann zu vernichten (§ 2a 
Fahrpersonalverordnung). 
Wichtig: Dienen die Aufzeich -
nungen als Arbeitszeitnachwei -
se im Sinne des Arbeitszeitge -
setzes, müssen sie zwei Jahre 
aufbewahrt werden. Stellen die 
Tachoscheiben, Ausdrucke und 

Daten des digitalen Tachogra -
phen und der Fahrerkarte oder 
die Arbeitszeitnachweise über 
die ihnen eigentlich zugeordne -
ten Zwecke hinaus auch Ur -
sprungsbelege für die Lohnab -
rechnung dar, sind diese Auf -
zeichnungen sechs Jahre aufzu -
bewahren. 

Gebührenpflicht für beruflich genutzte PCs 
Der Bayerische Verwaltungsge -
richtshof (VGH) hat mit Urteil 
vom 19.05.2009 entschieden, 
dass auch für ausschließlich be -
ruflich eingesetzte PCs mit Inter -
netzugang Rundfunkgebühren 
entrichtet werden müssen. Der 
VGH bestätigt damit das voran -
gegangene Urteil des Verwal -
tungsgerichts Ansbach,wonach es unerheblich sei, 
dass der Computer nur für berufliche Zwecke und 
nicht zum Rundfunkempfang genutzt werde. Der 
PC ist nach Ansicht des VGH ein neuartiges Rund- 

funkempfangsgerät im Sinne des 
Rundfunkgebührenstaatsvertra -
ges und damit gebührenpflichtig. 
Anders als in Ansbach hatten die 
Verwaltungsgerichte in Koblenz, 
Münster, Wiesbaden, Berlin, 
München und Stuttgart zugun -
sten von Rundfunkteilnehmern 
entschieden, die sich geweigert 

hatten, GEZ-Gebühren für ihre beruflich genutz -
ten PCs mit Internetzugang zu entrichten. Eine 
endgültige Entscheidung wird damit erst das Bun -
desverwaltungsgericht in Leipzig treffen. 

Unbeschränkte Kabotage wird nicht mehr gefordert 
Unter der sog. ,,Kabotage" ist die 
Erbringung von Dienstleistun -
gen durch einen Verkehrsunter -
nehmer in einem EU-Mitglieds -
staat zu verstehen, in dem er 
nicht niedergelassen ist. Eine 
neue EU-Verordnung schreibt 
fest, dass die Kabotage „nicht 
untersagt werden sollte, sofern 
sie nicht dergestalt durchgeführt 
wird, dass dadurch eine dauer -
hafte oder ununterbrochene 

Tätigkeit in diesem Mitglieds -
staat entsteht'. Voraussichtlich 
ab Frühjahr 2010 werden daher 
in allen Mitgliedsstaaten drei 
Fahrten ausländischer Fuhrun -
ternehmer in sieben Tagen er -
laubt sein. Für Deutschland wird 
diese Neuregelung praktisch kei -
ne Auswirkungen haben, da drei 
Fahrten binnen sieben Tagen be -
reits jetzt erlaubt sind. Bemer -
kenswert ist vielmehr folgendes: 

Um eine Einigung mit dem EU -
Verkehrsministerrat nicht zu ge -
fährden, bestand das Europäi -
sche Parlament nicht mehr dar -
auf, schon jetzt das Mengen- und 
Zeitkorsett für den grenzüber -
schreitenden Güterverkehr wei -
ter zu lockern und diesen Markt 
2014 vollständig zu öffnen. Eine 
Überprüfung der neuen Kabota -
geregelung wird allerdings 2013 
erfolgen. 

Linksfahrverbot für [KW 
Neueingefügt in die Straßen -
verkehrsordnung wurde ein 
Linksfahrverbot für LKW, 
wenn die Sichtweite durch 
erheblichen Schneefall oder 
Regen auf 50 m oder weniger 
eingeschränkt ist, sowie bei 

Schneeglätte oder Glatteis (§ 18 
Abs. li StVO). Betroffen von 
dem Verbot, das auf allen Auto -
bahnen in Deutschland gilt, 
sind LKW mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht über 7,5 t und 
Zugmaschinen. Bei o.g. Witte- 

rungsverhältnissen dürfen die 
mittleren Fahrstreifen aller -
dings weiterhin genutzt werden. 
Bei Zuwiderhandlung drohen 
ein Bußgeld in Höhe von 80 
Euro sowie zwei Punkte im 
Verkehrszentralregister. 

KURZ NOTIERT 
De-Minimis-Förderung: 
Halternachweis vereinfacht 
Das Bundesverkehrsministeri -
um hat den Halternachweis für 
förderfähige LKW im Rah -
men des De-Minimis-Pro -
gramms vereinfacht. Eine Ein -
tragung des tatsächlichen Hal -
ters in die Fahrzeugpapiere ist 
für 2009 nicht mehr erforder -
lich. Die Haltereigenschaft 
kann jetzt durch die Vorlage 
einer Kopie des Miet- oder 
Leasingvertrages und einer 
Kopie entweder des Nachwei -
ses der Zulassung oder der 
Aufstellung der beim Mautbe -
treiber Toll Collect registrier -
ten Fahrzeuge nachgewies n 
werden. 
Weitere Informationen zur 
De-Minimis-Förderung unter 
www.bag.bund.de. 

Elektronische Ausfuhran -
meldungen ab 1. Juli 2009 
Aus gegebener Veranlassung 
und aufgrund missverständli -
cher Verlautbarungen anderer 
Stellen weist das Bundesmini -
sterium der Finanzen nochmals 
ausdrücklich darauf hin, dass 
ab dem 01.07.2009 die Pflicht 
zur Teilnahme am elektroni -
schen Ausfuhrverfahren (Arti -
kel 787 ZK-DVO) besteht. 
Das bisherige schriftliche Aus -
fuhrverfahren wird durch 
elektronische Ausfuhrvei.. - - 

ren ersetzt. Die Pflicht zur Ab -
gabe elektronischer Ausftihran -
meldungen betrifft ab dem 
01.07.2009 alle Anmeldungen 
unabhängig vom Beförde -
rungsweg und gilt auch für die 
vereinfachten Ausfuhrverfah -
ren. Damit sind alle Ausfuhran -
meldungen in elektronischer 
Form abzugeben, es sei denn, 
mündliche oder konkludente 
Ausfuhranmeldungen kommen 
in Betracht. Ausschließlich in 
Fällen einer Funktionsstörung 
des Datenverarbeitungssys -
tems der Zolldienststelle oder 
des Anmehders ist nach dem 
01.07.2009 die Abgabe einer 
schriftlichen Ausfuhranmel -
dung möglich. 
Weitere Informationen unter 
www.zoll.de. 
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Rudolf-Egerer-Preis 2009 geht an die Grobhandelsfirmen 
Eugen Trost, Hagemeyer und Jos. Schneider 
Der Preis für eine vorbildliche 
Aus- und Weiterbildung im 
Handel wurde in einem Festakt 
in der Münchner Residenz am 
24. Juni durch die Akademie 
Handel an drei LGAD-Mit -
gliedsunternehmen vergeben: 
Eugen Trost GmbH & Co. KG 
(Stuttgart), Hagemeyer Deutsch -
land GmbH & Co. KG (Mün -
chen) sowie die Jos. Schneider 
GmbH (Grabenstätt/Eristätt). 

Mit durchdachten Ausbildungs -
programmen eröffnen diese Fir -
me jungen Menschen attrakti -

d zukunftsweisende beruf -
liche Perspektiven. Die Erfolgs -
konzepte der ausgezeichneten 
Unternehmen sind vielseitig. So 
gibt es eine so genannte ,,Sozia -
le Woche", welche die Azubis in 
einem Generationszentrum ver -
bringen, in dem alte und pflege -
bedürftige Menschen leben. 
Aber auch E-Learning -Angebo -
te, Workshops, Trainings und 
ein lnternetportal, auf dem 19 
verschiedene Ausbildungsberu -
fe vorgestellt werden, unterstüt -
zen die Azubis. Ein besonders 
vorbildliches Konzept ist das 
Azubi -Sharing: Hier haben sich 
einige Kleinunternehmen zu -
s engeschlossen, um ge -

sam junge Menschen in ih -
rer Region auszubilden. Jürgen 
Horst Dörfler, Vorstandsvorsit- 

zender der Akademie Handel, 
überreichte den Preisträgem Ur -
kunden sowie Glasobjekte des 
Zwieseler Künstlers Ronald 
Fischer. FDP-Vorsitzender Dr. 
Guido Westerwelle hielt als 
Ehrengast eine Festrede zum 
Thema „Wohlstand für alle - 

Bildung als Bürgerrecht". 

Gestiftet wurde der Preis 1976 
von den Trägerverbänden der 
Akademie Handel e.V., dem 
Landesverband des Bayerischen 
Einzelhandels (LBE), dem Lan -
desverband Groß- und Außen -
handel, Vertrieb und Dienstlei -
stungen Bayern (LGAD) und 
dem Bayerischen Wirtschafts-

Die Preisinfiger und die Ehrengdsle vier.: Corinna Trier (REWE Dt. Supermarkt), Ralf Burster (Trost GmbH), 
Verena Plug (Euronics), Jürgen Horst Dürfler (Akademie Handel,) Dr. Guido Westerwelle (FDP-Vorsitzender), 
Werner Schüppner (Hagemeyer Deutschland), Max Schneider (Jos. Schneider), Stephan Dallobetta (Kaiser's 
Teegelnianu), Niklas Weyer (Meyer GmbH) 

Die Auszeichnung will an die 
Lebensleistung von Dr. Rudolf 
Egerer erinnern. Dr. Egerer war 
geschäftsführender Gesellschaf -
ter der Münchner Firma Kaut -
Bullinger & Co. KG und hatte 
sich in herausragender Weise 
ehrenamtlich im Groß- und Ein -
zelhandel engagiert. 

verband für Handelsvermittlung 
und Vertrieb (CDH). 

Weitere Preisträger des Rudolf -
Egerer-Preises 2009 sind die 
Firmen Euronics Deutschland, 
Kaiser's Tengelmann, REWE 
Deutscher Supermarkt KGaA 
sowie die Weyer GmbH. 

Wir trauern um unseren Vize-Präsidenten Peter Sahlberg 
Peter Sahlberg starb nach kur -
zer, schwerer Krankheit am 
5. Juli im Alter von 75 Jahren. 
Noch Ende Juni wurde dem Di -
plom-Kaufmann und langjähri -
gen Geschäftsführer der Sahl -
berg GmbH & Co. KG der 
Bayerische Verdienstorden ver -
liehen, den er leider nicht mehr 
selbst entgegennehmen konnte. 
Viele Jahre war er dem LGAD 
Bayern im Ehrenamt und uns al -
len persönlich sehr verbunden. 
Seit 1971 war Peter Sahlberg in 
Präsidium und Vorstand enga -
giert. Daneben leitete er lange 

Peter Sahlberg mil seinem Nachfolger end Sohn, 
Dr. Matthias Sahlberg, undLGAD-Präsident Professer 

Dr. Dr. h.c. melt. Erich Greipl bei der] 00Jahr-Feier der 
Firma Sahlberg GmbH & Co. KG im Jahr 2007 

Zeit sehr erfolgreich die Tarif -
kommission. Peter Sahlberg war 
ein anerkannter und respek- 

tierter Gesprächspartner. Der 
bayerische Groß- und Außen -
handel verliert mit Peter Sahl -
berg eine seiner markantesten 
Persönlichkeiten und ein großes 
Vorbild. Dem LGAD wird ein 
langjähriges, aktives und hoch 
geschätztes Präsidiumsmitglied 
fehlen. Besonders in Erinnerung 
werden uns seine Freundlichkeit 
und seine persönliche Ausstrah -
lung bleiben. Unser tiefes Mit -
gefühl gilt seiner Familie und 
der Belegschaft von Sahlberg. 
Danke Peter Sahlberg! 
Wir werden ihn sehr vermissen. 

KURZ NOTIERT 
Business -Knigge - mit 
perfekten Umgangsformen 
zum Geschäftserfolg 
Jeder Mensch hat nur eine 
Chance für den ersten Ein -
druck. Aber gerade im Ge -
schäftsleben ist der erste Ein -
druck oft entscheidend. Gute 
Umgangsformen auf jedem 
Parkett sind unumgänglich. 
Die Akademie Handel in 
München bietet deshalb für 
Mitarbeiter, Führungskräfte -
nachwuchs und Führungskräf -
te im Handel ein Intensiv-Se -
minar zum Thema Business -
Knigge an. Die Veranstaltung 
zielt darauf ab, das persönli -
che Auftreten im Beruf zu ver -
bessern und die Stilsicherheit 
zu schulen. Wer die wichtigen 
„Spielregeln" im Business be -
herrscht, wirkt souveräner, ist 
selbstsicherer und erfolgrei -
cher. Die Seminarleiterin, Ka -
rin Hallinger, ist Autorin und 
Expertin zum Thema Knigge 
und schult Unternehmen bis 
ins Top-Management. Das Se -
minar kostet 175 € pro Teil -
nehmer und findet am 24. Sep -
tember 2009 in München statt. 
Nähere Informationen erhal -
ten Sie bei Peter Stolpe, Aka -
demie Handel e.V., Tel. 089! 
55145-36 oder per E-Mail: 
Peter. Stolpe@akademie -
handel.de. 

Merkblatt zur Pandemie 
Experten aus dem Gesund -
heitswesen erwarten für den 
Herbst, dass die Schweine -
grippe sich auch in Deutsch -
land zu einer Pandemie ent -
wickeln könnte. Über die ar -
beitsrechtlichen Folgen infor -
miert Sie das in dieser Ausga -
be beigefügte Merkblatt der 
Bundesvereinigung der Deut -
schen Arbeitgeberverbände. 
Obwohl die wesentliche Prob -
lematik in diesem Informati -
onsblatt dargestellt ist, emp -
fehlen wir dringend, die Bera -
tung unserer Rechtsabteilung 
in Anspruch zu nehmen, sollte 
Ihr Unternehmen von behörd -
lich verfügten Beschäfti -
gungsverboten betroffen sein. 
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Kon j unkturprogromm Bürokratieabbau in der EU 
Überbordende Bürokratie Ist 
ein Bremsklotz auf dem Weg 
zu Wirtschaftswachstum und 
zu mehr Jobs. Will man eu -
ropäische und deutsche Un -
ternehmen wirksam entlasten, 
•issen bürokratische Belas -
tungen durch EU-Recht abge -
baut werden. Die Anti -Büro -
kratie-Arbeitsgruppe der EU 
unter der Leitung des ehema -
ligen bayerischen Ministerprä -
sidenten Dr. Edmund Stoiber 
legte nun Vorschläge vor. 

Die Arbeitsgruppe in Brüssel hat 
ein ehrgeiziges Ziel: Die Büro -
kratiekosten der EU sollen um 
25 Prozent sinken. Stoiber hat in 
eineinhalb Jahren die 13 wich -
tigsten Politikbereiche durchfors -
tet und bislang 260 Vereinfa -
chungsvorschläge vorgelegt - 

unter anderem im europäischen 
esellschaftsrecht, im Mehr -
rtsteuerrecht,, im öffentlichen 

Auftragswesen, im Umwelt -
recht, im Arbeitsrecht, bei Fi -
nanzdienstleistungen, im Be -
reich Statistik sowie in der 
Strukturpolitik. Zahlreiche Vor -
schläge gehen auf Eingaben von 
Bürgern, Unternehmen und Ver -
bänden zurück. 

Der frühere CSU-Chef schätzt, 
dass rund 20 Millionen EU-Be- 

triebe ca. 40,5 Milliarden Euro 
im Jahr einsparen könnten, so -
fern die Empfehlungen der An -
tibürokratiegruppe bis 2012 um -
gesetzt werden. ,,Dies wäre ein 
gewaltiges Konjunkturpro -
gramm ihr unsere Mittelständler 
und könnte ein EU -weites 
Wachstum von rund 1,4 % be -
wirken", so Stoiber in einem In -
terview. ,,Bevor die Politik auch 
nur einen Euro für neue 
Konjunkturprogramme ausgibt, 
kann und muss sie zunächst 
durch Bürokratieabbau der Wirt -
schaft ein kostenloses Konjunk- 

turprogramm anbieten." Zu den 
wichtigsten Vereinfachungs -
maßnahmen gehören: 
Heute verlangen die Bilan -
zierungsvorschriften der EU 
von jedem noch so kleinen Un -
ternehmen eine EU-Handels -
bilanz und eine Rechnungs -
prüfung. Diese Pflicht soll 
zukünftig für Unternehmen mit 
bis zu zehn Mitarbeitern und ei -
ner Bilanzsumme von weniger 
als 500.000 Euro entfallen. 
Denn diese Betriebe sind größ -
tenteils nicht grenzüberschrei -
tend tätig. Weiterhin würde die 

Anerkennung von elektroni -
schen Rechnungen durch das 
Finanzamt erhebliche Ein -
sparungen bringen, ebenso wie 
die Ausdehnung der Befreiung 
von teuren Nachweispflichten 
bei Fahrtenschreibern für 
LKW bis zu einem Fahrtenradi -
us von 150 km. 

Gerade in wirtschaftlichen Kri -
senzeiten darf unternehmen -
sches Handeln nicht zusätzlich 
durch unnötige bürokratische 
Belastungen erschwert werden. 
Und jede Entlastung von Büro -
kratie kostet den Staat keinen 
Cent. In Deutschland hat die 
Bundesregierung durch das Pro -
gramm Bürokratieabbau (Nor -
menkontrollrat) seit 2006 die 
Kosten der Unternehmen nach 
eigener Einschätzung bereits 
um 7 Milliarden Euro pro Jahr 
gesenkt. 

Um die Bemühungen der 
Antibürokratie-Arbeitsgruppe 
zu unterstützen, können Unter -
nehmen im Rahmen einer On -
line-Konsultation nach wie vor 
Vorschläge machen, wo sich 
Verwaltungskosten verringern 
lassen. Der Bericht der Exper -
tengruppe kann auf der LGAD -
Website www.lgad.de unter 
,,Aktuelles" abgerufen werden. 

Tarif information 
Ein Abschluss im Groß- und Außenhandel liegt bisher in keinem 
Bundesland vor. In Bayern haben sich in den letzten Tagen und 
Wochen sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmervertreter 
nochmals intensiv um die Fortsetzung der Gespräche und um ei -
nen zeitnahen Abschluss bemüht. Über die Fortführung der Ge -
spräche werden wir Sie kurzfristig informieren. 

Bitte beachten Sie unsere Beilagen! 
Informationen zum Risikoschutz bietet Ihnen die VGA GmbH - 
Versicherungskonzepte für Handel und Dienstleistung, die Ausga -
be von ,,Trends und Analysen im Großhandel" befasst sich u.a. 
mit einer aktuellen Konjunkturperspektive von Prof. Dr. Kai Car -
stensen und Manuel Bimbrich vom ifo Institut für Wirtschaftsfor -
schung. Weiter werden die Entwicklungen im Großhandel und 
wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen aufgezeigt. 
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KURZ NOTIERT 

Gefahrguttransport: 
Tunnelcode angeben 
Seit 1. Juli 2009 muss dem 
Fahrer im vorgeschriebenen 
Beförderungspapier für j eden 
Gefahrguttransport die gelten -
de Tunnelkategorie des trans -
portierten Gutes mitgeteilt 
werden. Auf diese Angabe 
darf nur verzichtet werden, 
wenn sicher ist, dass der Fah -
rer auf seiner Tour nicht durch 
einen den Tunnelregelungen 
unterliegenden Tunnel führt. 
Da bei vielen Versendern aber 
gar nicht bekannt ist, welchen 
Weg die Ware nimmt, emp -
fiehlt es sich, den Tunnelcode 
immer anzugeben. 

Überholvorgang darf maxi -
mal 45 Sekunden dauern 
Nach Ansicht des Oberlandes -
gerichts Hamm beginnt ein so 
genanntes ,,Elefantenrennen" 
nach 45 Sekunden. Die rich -
terliche Faustregel: Bußgeld -
rechtlich sind alle Überholvor -
gänge auf zweispurigen Auto -
bahnen zu ahnden, die über 45 
Sekunden bzw. bei einer Dif -
ferenzgeschwindigkeit von 
unter 10 km/h zu einer deutli -
chen Behinderung anderer 
Verkehrsteilnehmer führen. 

Neue LKW-Maut 
in Osterreich 
Am 1. Januar 2010 tritt in 
Österreich eine neue Verord -
nung in Kraft, wonach mehr 
Maut zu zahlen hat, wer die 
Umwelt stärker belastet. Alte 
Lastwagen der Euroklassen 1, 
2 und 3 werden im nächsten 
Jahr stärker zur Kasse gebeten 
als heute (rund 10 Prozent 
mehr). Schadstoffarme Laster 
sollen stattdessen billiger wer -
den: LKW der Euroklassen 4 
und 5 werden bei der Maut um 
4 Prozent entlastet, LKW der 
Klasse EEV (und ab 2011 der 
Klasse 6) um 10 Prozent. 

Bundesgerichtshof zu Versandkosten in 
Preisvergleichslisten 

Der Bundesgerichtshofs hat in 
einer kürzlich verkündeten Ent -
scheidung Stellung genommen 
zur Frage, ob ein Versandhänd -
ler, der Waren über eine Preis -
suchmaschine (,,Preisver -
gleichsliste") im Internet be -
wirbt, dabei auch auf Versand -
kosten hinweisen muss, die 
beim Erwerb der Waren hinzu -
kommen. Nach der Preisanga -
benverordnung ist ein Händler 
verpflichtet anzugeben, ob ne -
ben dem Endpreis der Ware zu- 

sätzliche Liefer- und Versandkos -
ten anfallen. Gegebenenfalls hat 
er deren Höhe bzw. Berech -
nungsgrundlage anzugeben. 
Diese Angaben müssen der Wer -
bung eindeutig zugeordnet, 
leicht erkennbar und deutlich 
lesbar oder sonst gut wahrnehm -
bar sein. Auch bei Preisangaben 
in Preisvergleichslisten, so nun 
der BGH, müsse der Verbrau -
cher auf einen Blick erkennen 
können, ob der angegebene 
Preis die Versandkosten enthalte 

oder nicht. Die Aussagekraft des 
Preisvergleichs, der üblicher -
weise in einer Rangliste darge -
stellt werde, hänge von dieser 
wesentlichen Information ab. 
Unter diesen Umständen sei es 
nicht ausreichend, wenn der 
Interessent erst dann, wenn er 
sich mit einem bestimmten 
Angebot näher befasse und auf 
die Homepage des Anbieters 
schaue, auf die zusätzlich anfal -
lenden Versandkosten hingewie -
sen werde. 

Plattform zur VerpackungsVO 
Die lnternetseite ,,VerpackV -
Konkret" (www.verpackv -
konkret.de ) will Anwender bei 
der konkreten und rechtskonfor -
men Umsetzung der Verpa -
ckungsverordnung im betriebli -
chen Alltag unterstützen. Sie ent -
hält eine Vielzahl nützlicher Hin- 

weise und Informationen. Die 
Plattform wird von der Arbeits -
gemeinschaft ‚ARGE VerpackV 
konkret" betrieben. Hinter dieser 
Arbeitsgemeinschaft stehen die 
Firmen cyclos GmbH und Ge -
sellschaft für Verpackungs -
marktforschung mbH (GVM). 
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Seminar: Umsatzsteuerliche Behandlunc des Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs in der EU sowie mit Drittländern 
Am 5. November 2009 bietet die 
Akademie Handel in München 
ein Seminar zu diesem Thema 
für Fachkräfte aus den Bereichen 
Import/Export und Rechnungs -
wesen an. Behandelt werden u.a. 
folgende Themen: Grundlagen 
bei grenzüberschreitenden Lei -
stungen, innergemeinschaftli -
cher Warenverkehr, Ausfuhrlie- 

ferungen in Drittgebiete, sonsti -
ge Leistungen, Ort der Lieferung 
und Leistung, Reihengeschäfte, 
Versandhandel, Steuerbefreiun -
gen, Ausfuhmachweise, richtige 
Rechnungserstellung, USt-Ab -
zugsverfahren und USt-Identifi -
kationsnummer. Die Teilnehmer 
können ihr erlerntes Wissen so -
fort in die Praxis umsetzen, da 

die Themen anhand von prakti -
schen Beispielen bearbeitet wer -
den. Das ganztägige Seminar 
kostet 176,00 Euro pro Teilneh -
mer (inkl. Arbeitsmaterial 
Nähere Informationen erhal 
Sie bei Wolfgang Götz, 
Telefon 089/55145-32 oder 
wolfgang.goetz@akademie -
handel.de. 

Das europäische Registrierungs -
und Identifikationssystem (EORI) 
Stammdaten, die zu einer Zoll -
nummer bei den deutschen Zoll -
behörden im IT -Verfahren AT -
LAS hinterlegt sind, werden ab 
dem 1. November 2009 zusätz -
lich in einer Datenbank auf eu -
ropäischer Ebene gespeichert. 
Hierzu wird das europäische 
Registrierungs- und Identifika -
tionssystem für Wirtschaftsbe -
teiligte (EORI - Economic Ope -
rators' Registration and Identifi -
cation System) eingeführt, über 

das die Daten an die EU über -
mittelt werden. Gespeichert 
werden die Daten der Wirt -
schaftsbeteiligten unter der so -
genannten EORI-Kennnummer, 
die aus der Zollnummer besteht 
und um ein zweistelliges Län -
der-Präfix (in Deutschland 
,,DE") ergänzt wird. Vorausset -
zung für die Generierung der 
EORI-Kennnummer ist die Zu -
stimmung der Wirtschaftsbetei -
ligten im Antragsformular auf 

Erteilung der Zollnummer zur 
Weiterleitung der Antragsdaten 
an die Datenbank der Europäi -
schen Union. Wichtig: Das Vor -
halten der Daten von registrier -
ten Wirtschaftsbeteiligten (Inha -
ber einer Zollnummer) in der 
EORI-Datenbank ist Vorausset -
zung für die Zollabfertigung in 
der Europäischen Union. Ohne 
Kennnummer sind ab dem 
1. November 2009 zollrechtli -
ehe Handlungen in der Europäi -
schen Union grundsätzlich nicht 
mehr möglich. 



5/2009 [GAD Nachrichten Seife 3 

Betriebsüberga n 
Das Bundesarbeitsgericht hatte 
unlängst über mehrere Wider -
sprüche von ehemaligen Arbeit -
nehmern eines Unternehmens 
zu entscheiden, welches seine 
Telekommunikationssparte im 
Jahre 2006 an ein externes Un -
ternehmen veräußert hatte. Da -
bei informierte das veräußernde 
Unternehmen die Arbeitnehmer 
nur unzureichend über die wirt- 

VViderspruch und Verwirkung 
schaftlich eher negative Lage 
der übernehmenden Gesell -
schaft, Das Gericht entschied, 
dass diese fehlerhafte Unter -
richtung des Arbeitnehmers die 
einmonatige Frist für einen Wi -
derspruch gegen den Betriebsü -
bergang grundsätzlich nicht in 
Gang setzt. Das Recht zum Wi -
derspruch, mit dem der Arbeit -
nehmer seinen Verbleib bei der 

veräußernden Gesellschaft er -
zwingen kann, unterliegt aber 
den Grundsätzen der Verwir -
kung. Das für die Verwirkung 
notwendige Umstandsmoment 
liegt nach Ansicht des BAG je -
denfalls dann vor, wenn der Ar -
beitnehmer durch Aufhebungs -
vertrag mit der Betriebserwer -
berin über sein Arbeitsverhält -
nis disponiert. 

Vorsicht bei der Unterzeichnung einer Kündigung 
Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) entschied mit Urteil vom 
26. März 2009, dass die drei -
wöchige Frist zur Erhebung ei -
er 
dann nicht zu laufen beginnt, 
wenn die Kündigung durch ei -
nen Nichtberechtigten unter -
zeichnet wurde. Zwar behandel -
te der entschiedene Fall die Kün- 

digung eines Arbeitnehmers 
durch einen aufgrund des Insol -
venzverfahrens nicht mehr zur 
Kündigung berechtigten Arbeit -
geber, das BAG führte jedoch 
aus, dass der Fristlauf für die 
Kündigungsschutzklage auch 
bei Kündigungen durch voll -
machtlose Vertreter nicht be -
ginnt. Die Frist laufe in diesem 

Falle erst mit Zugang der Ge -
nehmigung der Kündigung 
durch den Arbeitgeber an. Um -
gekehrt heißt das: In Fällen, in 
denen tatsächlich eine Bevoll -
mächtigung vorlag und lediglich 
die Vorlage einer Vollmachtsur -
kunde unterblieben ist, läuft die 
Klagefrist mit Zugang der Kün -
digung wie gewohnt an. 

Außerordentliche Kündigung wegen 
außerdienstlichen Verhaltens 
In einem Urteil vom Januar 2009 
entschied das LAG Schleswig -
Holstein, dass auch das außerbe -
triebliche Verhalten eines Mitar -
beiters die Kündigung rechtferti -
gen kann. Im vorliegenden Fall 
hatte ein Arbeitnehmer einen an -
eren Arbeitnehmer außerhalb 

der Arbeitszeit und außerhalb 
des Betriebes mit einem Messer 
attackiert. Zwar ist ein solch 
außerdienstliches Verhalten, das 
keine Auswirkungen auf die ver -
traglichen Beziehungen der Ar -
beitsvertragsparteien besitzt, 
grundsätzlich nicht geeignet, 

eine außerordentliche Kündi -
gung zu rechtfertigen. Wirkt sich 
allerdings das außerdienstliche 
Verhalten konkret innerbetrieb -
lich aus, wird es kündigungsrele -
vant und stellt einen wichtigen 
Grund nach § 626 BGB dar. Der 
Arbeitnehmer verletzte betrieb -
liche Interessen, da der Betriebs -
ablauf und -frieden durch die Ar -
beitsunfähigkeit des verletzten 
Kollegen gestört wurden. 

leichbehandlung bei Lohnerhöhungen 
Gewährt der Arbeitgeber Lohn -
erhöhungen nach selbst gesetz -
ten Regeln, so ist er nach Ansicht 
des BAG verpflichtet, seine Ar -
beitnehmer unter Berücksichti -
gung des allgemeinen Gleich -
heitsgrundsatzes zu behandeln. 
Dementsprechend - so das BAG 
im Juli 2009— darf der Arbeitge -
ber auch im Fall einer freiwillig 
gewährten allgemeinen Lohner- 

höhung nur aus sachlichen Grün -
den Unterschiede machen. Der 
Arbeitgeber muss die An -
spruchsvoraussetzungen so ab -
grenzen, dass nicht ein Teil der 

8. Deutscher Außenwirtschaftstac 

Arbeitnehmer sachwidrig oder 
willkürlich von der Vergünsti -
gung ausgeschlossen wird. Im 
ausgeurteilten Fall handelte der 
Arbeitgeber nicht sachwidrig 
oder willkürlich, da er von einer 
Lohnerhöhung nurjene wenigen 
Arbeitnehmer ausnahm, die in 
den Vorjahren einer Reduzierung 
der Urlaubsansprüche nicht zu -
gestimmt haben. 

24.-25. November 
Was ist zu tun, damit die Außen -
wirtschaft auch weiterhin der 
starke Motor bleibt, der in 
den vergangenen Jahren unser 
Wachstum und unseren Wohl -
stand befördert hat? Auf diese 

Fragen bieten derAußenhandels -
Kongress und die Fachausstel -
lung eine Fülle an Informationen. 
Eine parallele Kontaktbörse hilft 
Ihnen, Gespräche mit potenziel -
len Geschäftspartnern zu führen. 

Bis zum 23. Oktober haben Sie 
auch noch Gelegenheit, sich mit 
Ihrem Unternehmen ifir den 
Preis der Deutschen Außen -
wirtschaft 2009 zu bewerben, 
www.au ß enwirtschaftstag.de 

KURZ NOTIERT 
Kollision von Kurzarbeit 
und Urlaub 
In einem Urteil vom 16. De -
zember 2008 befasst sich das 
Bundesarbeitsgericht erstmals 
mit der Frage, wie eine Kolli -
sion der sog. Kurzarbeit Null 
(also der vollständigen Frei -
stellung der Arbeitnehmer) mit 
Urlaub zu behandeln ist. Das 
Gericht entschied, dass eine 
Betriebsvereinbarung über die 
Kurzarbeit Null den Arbeit -
nehmer auch dann von der Ar -
beitspflicht befreit, wenn be -
reits Urlaub für denselben 
Zeitraum genehmigt wurde. 
Das Gericht hält diese doppel -
te tatsächliche Freistellung 
im Rahmen der Urlaubsge -
währung für unmöglich, so 
dass der Arbeitnehmer einen 
Ersatzurlaubsanspruch erhält. 
Schließlich - so das BAG - 

habe in solchen Fällen der Ar -
beitgeber die Unmöglichkeit 
der Urlaubsfreistellung zu 
vertreten. 

Altersdiskriminierende 
Stellenausschreibung 
Das BAG hat mit Urteil vom 
August 2009 entschieden, 
dass ein Arbeitgeber bereits 
eine Altersdiskriminierung be -
geht, wenn er eine Stellenaus -
schreibung auf Arbeitnehmer 
im ersten Berufsjahr begrenzt. 
Das Gericht begründete seine 
Entscheidung damit, dass es 
sich bei der Begrenzung einer 
Stellenausschreibung auf Ar -
beitnehmer im ersten Berufs -
jahr um eine nach § 3 Abs. 2 
des Allgemeinen Gleichbe -
handlungsgesetzes (AGG) un -
zulässige mittelbare Benach -
teiligung wegen des Alters 
handelt. Denn Arbeitnehmer 
mit mehreren Berufsjahren 
weisen üblicherweise gegen -
über Arbeitnehmern im ersten 
Berufsjahr ein höheres Le -
bensalter auf. Eine solche 
Beschränkung könne nur dann 
gerechtfertigt sein, wenn der 
Arbeitgeber mit ihr ein recht -
mäßiges Ziel verfolgt und sie 
zur Erreichung dieses Ziels 
angemessen und erforderlich 
ist. 
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PERSONALIEN 
Börner 

als BGA-Präsident 
wieder bestätigt 

Anton F. Börner wurde am 16. 
September auf der Mitglieder -
versammlung des Bundesver -
bandes Groß- und Außenhan -
del (BGA) einstimmig von den 
Delegierten als Präsident des 
BGA wiedergewählt. Zuvor 
machte Bömer deutlich, was er 
von der neuen Koalition erwar -
tet:,,Themen, die jetzt Relevanz 
haben, sind die verunglückte 
Erbschaftssteuer, die ungenü -
gende Unternehmenssteuerre -
form und die drohende Inflati -
on." Auch die Vizepräsidenten 
und der Schatzmeister wurden 
in ihrem Amt bestätigt. Weiter -
hin wurden aus dem Kreis der 
Branchen- und Fachverbände 
sowie Landes- und Regional -
verbände jeweils sieben Kandi -
daten in das Gesamtpräsidium 
gewählt. Der LGAD gratuliert 
herzlich zur Wiederwahl und 
wünscht weiter viel Erfolg im 
Ehrenamt! 
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[GAD bewirbt Ausbildungsberufe im 
Groß- und Außenhandel 

Auf der Ausbildungsmesse 
,,JOBFIT 2009" am 19. Septem -
ber im Kultur- und Kongresszen -
trum Rosenheim waren der 
LGAD und die Akademie Handel 
mit einem Gemeinschaftsstand 
vertreten. Zwei Mitarbeiter des 
LGAD-Mitgliedsunternehmens 
Hoegner Comp. GmbH & Co. 
KG unterstützten zusätzlich und 
berichteten am Stand aus der 

Praxis. Viele der 5000 vornehm -
lich jugendlichen Besucher und 
Schulabsolventen informierten 
sich umfassend über die zentralen 
Ausbildungsberufe u.a. im Groß -
und Außenhandel (Kaufmannl -
frau im Groß- und Außenhandel, 
Fachkraft für Lagerlogistik, Fach -
lagerist/-in). Die Akademie Han -
del rundete mit Informationen zur 
Weiterbildung das Angebot ab. 

Keer&Kambach nimmt 
neues [ogistiKzentrum in Hipotstein in Betrieb 
Seit Juni 2009 wer -
den die Kunden des 
Großhandelsunter -
nehmens für Ver -
bindungs- und Be -
festigungstechnik, 
Zeichnungsteile, Hand- und Elek -
trowerkzeuge, Hebezeuge, Ar -
beitsschutz, Betriebseinrichtun -
gen sowie chemisch-technische 
Produkte ausgehend vom neuen 
Zentrallager in Hilpoltstein belie -
fert. Das direkt an der A9 gelege -
ne, 10_000 qm große Logistik -
zentrum verfügt über ein Palet -
tenhochregallager (37.000 Stell -
plätze) und ein automatisches 
Kleinteilelager (161.000 Stell- 

plätze). Auf der 
44.000 qm großen 
Grundstücksfläche 
sind Kapazitätser -
weiterungen prob -
lemlos möglich. 

Keller & Kalmbach investierte 21 
Millionen Euro in das bedeutend -
ste Bauprojekt der über 130 -jähri -
gen Firmengeschichte. Seit 1988 
entwickelte sich das Unterneh -
men zum Spezialisten im Bereich 
C -Teile -Management und erzielt 
heute mit 500 Mitarbeitern einen 
Jahresumsatz von über 200 Mil -
lionen Euro. 
Weitere Informationen unter 
www.keller-kalmbach.com 

20.-22. Oktober 

20.-23. Oktober 
31.Okt.-08. Nov. 
04. November 
05. November 

05. November 

10.-13. November 
23. November 
24.-25. November 
05.-08. Dezember 

Terminvorschau 
discuss & discover (das neue IT-Event, ehem. Systems), 
München ( www.discuss-discover.com ) 
Ceramitec, München ( www.ceromitec.de ) 
Consumenta, Nürnberg ( www.consumenta.de ) 
GAD -Vorstandssitzung, München 
Exporttag Bayern, München 
( www.aussenwirtschaftstag-bayern.de ) 
Verleihung Bayerischer Exportpreis, München 
( www.bayerischer-exportpreis.de ) 
Productronica, München ( www.productronica.com ) 
LGAD-Außenhandelsausschuss, Nürnberg 
8. Dt. Außenwirtschaftstag, Bremen ( www.aussenwirtschaftstag.de ) 
Delegationsreise Wirtschaftsstaatssekretärin K. Hessel nach Algerien 
( www.boyern-international.de ) 

WIR TRAUERN 
um Herrn 

Dr. Dieter Wolfrum 

Der ehemalige LGAD-Vize -
präsident Dr. Dieter Wolfrum 
verstarb am 13. September in 
Bad Endorf im 82. Lebensjahr. 
Lange Jahre war er als LGAD -
Schatzmeister und Präsidiums -
mitglied ehrenamtlich fur den 
Bayerischen Groß- und Außen -
handel engagiert. Auch i 
Bundesverband BGA war 
eine hoch geschätzte Unterneh -
merpersönlichkeit. Mit Dieter 
Wolfrum verlieren wir einen 
über die Maßen verlässlichen 
und zutiefst menschlichen, ge -
achteten Kollegen. Wir werden 
ihm im Verband ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

KURZ NOTIERT 
Der nächste LGAD -
Außenhandelsausschuss 
wird am 23. November in 
Nürnberg stattfinden. Im Mit -
telpunkt stehen aktuelle Fra -
gen zum Importgeschäft des 
Großhandels. Neben den Aus -
schussmitgliedern sind alle in -
teressierten LGAD-Mitglie 
sunternehmen eingeladen. In -
teressenten melden sich bitte 
bei Herrn Ruhland, 
Tel.: 089/545937-37, 
E-Mail: h.ruhland@lgad.de. 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 54 59 37-0 
Fax: (089) 54 59 37-45 

info@lgad.de 
www.lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (0911)2031 80 
Fax: (09 11) 2216 37 

lgadnbg@lgad.de 
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LANDESVERBAND GROSS- UND AUSSENHANDEL VERTRIEB UND DIENSTLEISTUNGEN BAYERN E.V. 

15.12.2009 

Grußwort ZUM Jahreswechsel von 
Präsident Professor Dr. Dr. h.c. mult. Erich Greipl 

Ein stürmisches 2009 neigt 
sich dem Ende zu. Vor einem 
Jahr schauten wir alle an glei. 

er Stelle mit sehr gemisch -
Gefühlen in die Zukunft. 

Die gefühlte Krise scheint 
mittlerweile ,,beherrschbar" 
geworden zu sein, doch der 
Groß- und Außenhandel in 
Bayern steht trotz eines er -
sten wirtschaftlichen Hoff -
nungsschimmers vor weite -
ren, schwierigen Aufgaben. So 
ist die aktuelle Lage bran -
chenabhängig geprägt von 
Auftragsrückgängen, Kurz -
arbeit und Finanzierungs -
problemen, aber auch von 
wieder steigenden Umsätzen. 

Was benötigt unsere Wirt -
schaftsstufe zum jetzigen Zeit -

nkt am dringlichsten? Die 
in- und mittelständischen 

Unternehmen als tragende Säu -
le der Wirtschaft müssen in einer 
sozialen Marktwirtschaft zual -
lererst Rahmenbedingungen 
vorfinden, die Planungs- und Fi -
nanzierungssicherheit garantie -
ren. Wer sich heute als Unter -
nehmer in der Notwendigkeit 
sieht, Betriebsmittelkredite ver -
längern zu müssen oder zu -
sätzliche Überbrückungshilfen 
braucht, erfährt die Krise zuneh -
mend als Herausforderung. Der 
den Banken abgerungene Kom -
promiss, mehr Geld fir die Kre -
ditversorgung bereit zu stellen, 
ist ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung. Wenn wir sei -
tens der Politik wirklich eine 
Aufbruchstimmung in unserem 

Land erzeugen wollen, gibt es 
keine Alternative zu einer 
grundlegenden Steuerreform. 
Das Wachstumsbeschleuni -
gungsgesetz mildert hier zwar 
die krisenverschärfenden Vor -
schriften im Steuerrecht ab, die 
Ausgaben müssen aber den Ein -
nahmen angepasst und die Sub -
ventionen abgebaut werden. 

Planungssicherheit und finanzi -
elle Ausgewogenheit im Rah -
men unserer Verantwortlichkei -
ten garantiert ein vergleichs -
weise moderater Tarifabschluss 
im Bayerischen Groß- und 
Außenhandel vom Oktober 
2009. So ist es der LGAD-Tarif -
kommission wiederum gelun -
gen, eine zweijährige Tarifbin -
dung zu erreichen. Zwar ist jede 
spürbare Lohnerhöhung vor 
dem Hintergrund der wirtschaft -
lich schwierigen Zeiten fir die 
Arbeitgeber schmerzhaft. Diese 
Erhöhungen können aber von 
Unternehmen, die Kurzarbeit 
angemeldet haben, bis einsch -
ließlich 31. März 2011 ausge- 

setzt werden, um hierdurch be -
triebsbedingte Kündigungen zu 
vermeiden, was den Tarifab -
schluss für die Fläche tragbar 
macht. 

Die Beschäftigungssicherung im 
Groß- und Außenhandel wird 
eine der größten Herausforde -
rungen für 2010 werden, auch 
für die LGAD-Rechtsberatun -
gen in München und Nürnberg. 
Der Arbeitsmarkt zeigte sich 
bislang im konjunkturellen Ab -
schwung robust, was dem bei -
spiellosen Kraftakt der Unter -
nehmen geschuldet ist. Die 
Kurzarbeit hilft Firmen, ihre Ar -
beitsplätze zu halten. Die Ent -
scheidung der Bundesregierung, 
auch 2010 eine verlängerte Be -
zugsdauer des Kurzarbeitergelds 
zu ermöglichen, ist hierbei ein 
wichtiges Signal. 

Langfristig brauchen wir jedoch 
Wachstumsimpulse, um Umsät -
ze zu steigern und eine neue Be -
schäftigungsdynamik anzu -
stoßen. Fallende Großhandels -
preise sind nicht dauerhaft hin -
nehmbar. Die klare Wahlent -
scheidung vom 27. September 
bietet der Politik nun einen ech -
ten Gestaltungsfreiraum. Die 
Wirtschaft hat hohe Erwartun -
gen an die neue Bundesregie -
rung, das machten die Verbände 
insgesamt und wir als Vertretung 
unserer Wirtschaftsstufe bereits 
in aller Offenheit deutlich. Für 
die Außenhändler unter uns 
muss eine verlässliche und nach -
haltige Politik klar und dezidiert 

fir offene Weltmärkte ohne pro -
tektionistische Maßnahmen ein -
treten. Als Land mit internatio -
naler Ausrichtung seiner Unter -
nehmen wird Deutschland mit 
einsetzendem Aufschwung am 
meisten profitieren. 
Sicher bleibt die Erkenntnis, 
dass uns die Auswirkungen der 
Krise auch das Jahr 2010 über 
fordern werden. Dafür wünsche 
ich Ihnen viel Kraft, unterneh -
merischen Mut und Erfolg, als 
Verband stehen wir Ihnen mit 
Tatkraft zur Seite. Ich möchte 
mich an dieser Stelle fir Ihr En -
gagement und Ihre Verlässlich -
keit bedanken und wünsche 
Ihrer Belegschaft, Ihrer Familie 
und Ihnen persönlich ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr! 

Ihre 

Professor Dr. Dr. h.c. mult. 
Erich Greipl 
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NEU: Aktuelle Mitglieder-Umfrage zum Geschäftsklima im Bayerischen Groß- und Außenhandel
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KURZ NOTIERT 

Gefahrgut: 
Schriftliche Weisungen 
Bitte beachten Sie, dass für die 
schriftlichen Weisungen (Un -
fallmerkblätter) nach ADR nur 
farbige Exemplare verwendet 
werden dürfen, nicht aber Fo -
tokopien in Schwarz -Weiß. 
Das Hinzufügen von Informa -
tionen auf den vier Seiten ist 
ebenfalls nicht gestattet. Er -
gänzungen müssen auf einem 
Zusatzblatt aufgeführt wer -
den. Neu ist außerdem, dass 
die schriftlichen Weisungen 
nun nicht mehr vom Verlader 
übergeben werden müssen, 
sondern vom Beförderer. 

Gefahrgut: Neue Liste der 
Tunnelbeschränkungen 
Das Bundesministerium für 
Verkehr (BMVBS) hat auf sei -
ner Homepage eine neue Ru -
brik ,,ADR-Tunnelbeschrän -
kungen" eingerichtet. Darin 
finden Sie eine nach Bundes -
ländern geordnete Tabelle mit 
den bereits gemeldeten Tun -
nelbeschränkungen. Die Liste 
wird laufend aktualisiert, 
berücksichtigt aber nur Be -
schränkungen nach neuem 
Recht. Sperrungen nach altem 
Recht (also ohne Zusatzkenn -
zeichnung B bis E) werden 
bisher nicht aufgeführt, siehe 
www.bmbvs.de. 

GmbH-Gesellschafterliste 
sollte aktuell sein 
In der GmbH-Reform wurde 
in § 16 GmbH-Gesetz festge -
legt, dass nur derjenige als Ge -
sellschafter zu behandeln ist, 
der im Handelsregister auch 
als solcher in der Gesellschaf -
terliste eingetragen ist. Wird 
die Liste bei einem Gesell -
schafterwechsel nicht aktuali -
siert, kann es daraufhin zu 
unwirksamen Gesellschafter -
beschlüssen und auch zu Pro -
blemen mit dem Finanzamt 
kommen. 
Es ist daher dringend zu emp -
fehlen, in regelmäßigen Ab -
ständen die Gesellschafterliste 
auf ihre Gültigkeit zu über -
prüfen und gegebenenfalls an -
zupassen. 

RFID: Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht Leitfaden 
Die Einführung von RFID -
Technologien zur funkbasierten 
Identifikation von Waren und 
Gütern ist mit zukunftsweisen -
den Chancen verbunden. Jetzt 
kommt es darauf an, das Be -
wusstsein von Unternehmen 
und Verwaltungen für die Poten- 

ziale von RFID und auch für die 
damit einhergehenden Heraus -
forderungen zu schärfen. Das 
soll nun ein vom Bundesminis -
terium für Wirtschaft und Tech -
nologie veröffentlichter Leit -
faden leisten, der technische, 
organisatorische, rechtliche und 

sicherheitsrelevante Aspekte 
bei der Realisierung neuer 
RFID-gestützter Prozesse the -
matisiert. 
Der Leitfaden ist kostenlos ab -
rufbar unter www.bmwi.de 
(Dokumentation 581: ,,Internet 
der Dinge"). 

Novellierung der Ökodesign-Richtlinie 
Der Europäische Rat hat kürzlich 
die Novellierung der Ökodesign -
Richtlinie verabschiedet. Da das 
Europäische Parlament dem Text 
bereits am 24. April zugestimmt 
hat, ist die Richtlinie damit end -
gültig verabschiedet. Sie sieht 
vor, dass die Umweltbelastungen 
über den gesamten Lebenszyklus 
eines Produktes durch verbesser -
tes Produktdesign vermindert 
werden sollen. Mit dieser Novel -
lierung wird der Anwendungsbe- 

reich der Richtlinie von Produk -
ten, die Energie verbrauchen, 
nun auch auf solche ausgedehnt, 
die sich auf den Energiever -
brauch auswirken können. Dies 
sind beispielsweise Fenster, Iso -
liermaterialien, Duschköpfe oder 
Wasserhähne. Konkrete Anfor -
derungen und Produktgruppen 
werden aber erst im so genann -
ten Komitologie-Verfahren zwi -
schen Kommission und Mit -
gliedstaaten festgelegt. 

Höherer Verbraucherschutz bei 
Dienstleistungen im Fernabsatz 
Das bestehende Widerrufsrecht 
für Verbraucher bei Dienstleis -
tungen im Fernabsatz wurde aus -
geweitet. Bei Ausführung der 
Dienstleistung während der Wi -
derrufsfrist erlischt das Wider -
rufsrecht nun erst, nachdem An -
bieter und Verbraucher auf aus- 

drücklichen Kundenwunsch den 
Vertrag vollständig erfüllt haben. 
Bisher erlosch das Widerrufs -
recht des Verbrauchers schon 
dann, wenn der Unternehmer mit 
der Ausführung der Dienstleis -
tung mit ausdrücklicher Zustim -
mung des Verbrauchers vor Ende 

der Widerrufsfrist begonnen hat 
oder der Verbraucher diese selbst 
veranlasst hat. Damit besteht das 
Risiko, dass Firmen beginnen, 
Dienstleistungen zu erbringen 
und der Vertrag anschließend 
dennoch widerrufen wird. Die 
Widerrufsbelehrungen sollten 
auch auf diesen Fall angepasst 
werden. Das neue amtliche Mus -
ter kann bei Dr. Bauer unter 
w.baue1ffiad an g efordert werd• 

Umsatzsteuer: Neuregelung zum Ort der Leistung 

Für Dienstleistungsunterneh -
men, die ihre Leistungen im Aus -
land erbringen, gelten ab 2010 
vereinfachte Vorschriften. Nach 
bisherigem Recht gilt als Leis -
tungsort einer Dienstleistung der 
Ort des Leistungserbringers. Da -
mit ist der Leistungserbringer 
auch Steuerschuldner. Ab dem 

1. Januar wird aber das Empfn -
gerortprinzip gelten. So schrei -
ben deutsche Dienstleistungs -
unternehmen folglich nur noch 
eine Nettorechnung, denn Steu -
erschuldner ist in Zukunft 
grundsätzlich der ausländische 
Leistungsempfänger. Von der 
neuen Grundregel gibt es nur 

wenige Ausnahmen. Dies sind 
zum Beispiel Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit Grund -
stücken, im Bereich von Kunst, 
Kultur und Sport, bei der kurz -
fristigen Vermietung von Beför -
derungsmitteln sowie bei Res -
taurant- und Verpflegungsdienst -
leistungen. 

Homepage des [GAD: Bildungsangebot erweitert 
Hinweisen möchten wir nochmals auf den erweiterten Intemetauftritt 
des LGAD unter der Rubrik Bildung. Unternehmen finden dort eine 
Menge Tipps und Unterstützung rund um die Themen Bildung, Aus -
und Weiterbildung. Dies war ein vorrangiges Projekt des LGAD- Be -
rufsbildungsausschusses unter Vorsitz von Frank Hurtmanns, 
BayWa AG. Die Informationen können auf der Verbands-Website 
www.lgad.de unter Leistungsprofil /Bildung abgerufen werden. 
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FASO -Termine finden großen Anklang 
Rund 50 Teilnehmer haben sich 
am 1. und 3. Dezember über die 
aktuelle Rechtsprechung bei 
den angepassten LGAD-Mus -
terarbeitsverträgen und bei be -
triebsbedingten Kündigungen 
informiert. Außerdem wurden 
Problemfälle aus der Praxis von 
LGAD-Mitgliedsunternehmen 

diskutiert. Das Forum Arbeits -
und Sozialrecht findet zweimal 
im Jahr statt. Gastgebende Fir -
men waren die Wilhelm Gien -
ger KG in Markt Schwaben so -
wie die HILTI Deutschland 
GmbH in Kaufering. Die nächs -
te Veranstaltung findet Anfang 
2010 in Nordbayern statt. 

Keine Anrechnung anderweitigen 
Verdienstes während der Freistellung 

Das Landesarbeitsgericht Rhein -
land-Pfalz hat in einem aktuellen 

11 entschieden, dass der Ar -
tnehmer während einer Frei -

stellung für einen anderen Ar -
beitgeber arbeiten darf. Einen 
solchen Verdienst darf der frei -
stellende Arbeitgeber nicht von 
dem geschuldeten Arbeitsentgelt 
abziehen. Im entschiedenen Fall 
hatten Arbeitnehmer und Arbeit- 

geber einen Abwicklungsvertrag 
geschlossen, der das Ende des 
Arbeitsverhältnisses mit Ablauf 
der ordentlichen Kündigungs -
frist und die sofortige Freistel -
lung des Arbeitnehmers regelte. 
Der freigestellte Arbeitnehmer 
nutzte daraufhin seine Arbeits -
kraft anderweitig und erwirt -
schaftete eine Vergütung in Höhe 
von 2.700 Euro brutto. Diesen 

Betrag zog der freistellende Ar -
beitgeber bei seiner Entgeltab -
rechnung ab. Das LAG ent -
sprach der Zahlungsklage des 
ehemaligen Arbeitnehmers mit 
der Begründung, eine Anrech -
nung von anderweitigem Ver -
dienst komme nicht in Betracht, 
da der freigestellte Arbeitnehmer 
aufgrund des Abwicklungsver -
trages keine Arbeitsleistung 
mehr schuldet. Der Arbeitgeber 
verzichtet auf die vertraglich ge -
schuldete Arbeitsleistung, wo -
durch die Arbeitspflicht des Ar -
beitnehmers erlischt. 

Widerruf eines Datenschutzbeauftragten 
In einem kürzlich entschiedenen 
Fall war eine Arbeitnehmerin als 
Datenschutzbeaufiragte tätig. Die 
Geschäftsleitung gelangte eines 
Tages zu der Ansicht, dass der 
Datenschutz in Zukunft durch ei -
nen außenstehenden Dritten be -

ut werden sollte und widerrief 
Bestellung der Arbeitnehme -

rin zur Datenschutzbeauftragten. 
Gleichzeitig sprach der Arbeitge -
ber eine Teilkündigung der Auf -
gabe aus. Das Landesarbeitsge -
richt Berlin entschied nun in ei -
nem aktuell veröffentlichten Ur -
teil, dass der Widerruf der Bestel- 

lung unwirksam ist, da Wider -
rufsgrtinde im Sinne von § 4 f 
Abs. 3 Satz 4 BDSG nicht vorlie -
gen. Mit gleicher Begrün -
dung ist die ausge -
sprochene Teilkündi -
gung unwirksam. 
Nach § 4 fAbs. 3 Satz / 
4 BDSG kann die Bestel -
lung zum Beauftragten für Da -
tenschutz nur in entsprechender 
Anwendung von § 626 BGB 
widerrufen werden. § 626 Abs. 1 
BGB setzt einen wichtigen 
Grund, nämlich das Vorliegen 
von Tatsachen, aufgrund derer 

©lhoisten Fryer/pixeo 

dem Kündigenden 
die Fortsetzung des 

Dienstverhältnisses bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist nicht 
zumutbar ist, voraus. Die Ent -
scheidung der Arbeitgebern zur 
Betreuung des Datenschutzes 
durch einen externen Mitarbeiter 
- so das LAG Berlin - ist kein 
solcher wichtiger Grund fir den 
Widerruf der Bestellung. 

Dienstwagenrückforderung nach Ablauf des 
Entgeltfortzahlungszeitraumes zulässig 
Das Landesarbeitsgericht Stutt -
gart hat mit Urteil vom 27. Juli 
entschieden, dass ein dem Ar -
beitnehmer eingeräumtes Recht 
zur Privatnutzung des Firmen -
wagens Teil des geschuldeten Ar -
beitsentgelts ist. Dementspre -
chend endet bei Erkrankung des 
Arbeitnehmers dais Recht zur pri -
vaten Nutzung des Dienstwagens 

mit dem Ablauf des sechswöchi -
gen Entgeltfortzahlungszeitrau -
mes. Hierzu ist die Vereinbarung 
eines Widerrufsvorbehaltes in ei -
nem Kfz-Überlassungsvertrag 
nicht erforderlich. Im entschie -
denen Fall hatte der Arbeitneh -
mer das Fahrzeug während einer 
längeren Erkrankung für fünf 
Monate genutzt. Erst im sechsten 

Monat forderte der Arbeitgeber 
das Fahrzeug heraus, was den 
Arbeitnehmer zur klageweisen 
Geltendmachung einer Nut -
zungsausfallentschädigung ver -
anlasste. Mit diesem Begehren 
scheiterte der Arbeitnehmer vor 
dem LAG, welches jedoch die 
Revision zum Bundesarbeitsge -
richt zugelassen hat. 

KURZ NOTIERT 

Flashmob-Aktionen im 
Arbeitskampf zulässig 

Das Bundesarbeitsgericht er -
achtet Streik begleitende 
,,Flashmob-Aktion" im Ein -
zelhandel fir zulässig. Im 
Rahmen von Tarifverhandlun -
gen im Einzelhandel hatte die 
Gewerkschaft Ende 2007 dazu 
aufgerufen, zu einer bestimm -
ten Zeit in bestreikten Filialen 
Pfennigartikel zu kaufen und 
damit den Kassenbereich zu 
blockieren. Außerdem sollten 
Einkaufswagen vollgepackt 
und dann stehen gelassen 
werden. 

Interessierte wurden per SMS 
über den geplanten Zeitpunkt 
und den Ort der Aktionen 
informiert. Am 8. Dezember 
2007 führte die Gewerkschaft 
in der Filiale eines Einzelhan -
delunternehmens eine solche 
,,Flashmob-Aktion" durch. 
Von den Teilnehmern der 
Aktion wurden etwa vierzig 
Einkaufswagen gefüllt und 
dann ohne Begründung in den 
Gängen der Filiale stehen ge -
lassen. Ein Teilnehmer fuhr 
mit einem mit Kleinstartikeln 
randvoll gefüllten Wagen an 
die Kasse, um dort zu er -
klären, das Geld vergessen zu 
haben. 

Das Bundesarbeitsgericht ar -
gumentierte, dass Störungen 
betrieblicher Abläufe im Ar -
beitskampf nicht generell un -
zulässig seien. Zwar greifen 
derartige Aktionen in den ein -
gerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb des Arbeitge -
bers ein, diese können aber 
aus Gründen des Arbeits -
kampfes gerechtfertigt sein, 
solange der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit beachtet 
wird. Interessanterweise sah 
das Gericht das Vorgehen der 
Gewerkschaft als gerechtfer -
tigt an, da sich derArbeitgeber 
durch die Ausübung seines 
Hausrechts oder einer kurzfris -
tigen Betriebsschließung zur 
Wehr setzen könnte. 
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KURZ NOTIERT 
LKW-Fahrverbote auf 
der A 12 Inntal Autobahn 
(Tirol) 
Seit 1. November dieses Jah -
res gelten auf der A 12 zwi -
schen Kufstein und Zirl fol -
gende Fahrverbote: 
• Ganzjähriges, ganztägiges 
Fahrverbot für Sattelkraftfahr -
zeuge (Sattelzug) und LKW 
mit Anhänger über insgesamt 
7,5 t der Euroklassen 0-2 
• Ganzjähriges, ganztägiges 
Fahrverbot für LKW ohne 
Anhänger und Sattelzugfahr -
zeuge über 7,5 t der Euroklas -
sen O und I 
• Nachtfahrverbot für LKW 
mit und ohne Anhänger sowie 
für Sattelkraftfahrzeuge und 
Sattelzugfahrzeuge über ins -
gesamt 7,5 t der Klassen 0-4 
• Sattelkraft-/-zugfahrzeuge 
und LKW mit und ohne An -
hänger der Euroklassen 5 und 
6 dürfen hingegen bis auf 
Weiteres nachts unterwegs 
sein. 

Tschechien erweitert 
Autobahnmaut 
Die kilometerabhängige Auto -
bahnmaut hat bisher in Tsche -
chien nur für LKW und Busse 
ab zwölf Tonnen gegolten. Ab 
Januar 2010 wird sie auf Fahr -
zeuge mit über 3,5 Tonnen er -
weitert. Fahrzeuge, die leich -
ter sind, fahren weiter mit der 
Jahres-, Monats- oder Wo -
chenvignette. Die zukünftige 
Mautgebühr für die Fahrzeu -
ge zwischen 3,5 und 12 Ton -
nen wurde noch nicht endgül -
tig festgelegt. 
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CSCJÄKLECHEMIE erhält 
europäischen Preis 

Die CSC JÄKLECHEMIE 
GmbH & Co KG unter Leitung 
von Dipl. Kfm. Robert Späth hat 
den 7th Product Stewardship 
Award der European Solvents 
Industry Group (ESIG) gewon -
nen. Der Preis zeichnet Unter -
nehmen aus, 
die ihren 
Umgang mit 
Lösemitteln 
ständig ver -
bessern. Eu -
ropas Löse -
mitteihersteller haben mittler -
weile erkannt, dass der Schutz 
der menschlichen Gesundheit 
und der Umwelt von großer Be -
deutung sind. Darum sollen 
Emissionen ständig reduziert 

und Arbeitsabläufe verbessert 
werden. Diese Best Practices 
können andere Anwender und 
Verarbeiter von Lösemitteln bei 
der Planung ihrer eigenen Maß -
nahmen nutzen. Die Bewerbung 
von JÄKLECHEMIE trug den 

Titel ,,Löse -
mittel im 21. 
Jahrhundert 
- neue An -
sätze bei der 
Produkt-und 
Umweltsi -

cherheit schaffen eine neue Art 
der Kundenorientierung". Der 
Preis wurde am 23. Oktober 
2009 von der CEFIC (Verband 
der Europäischen chemischen 
Industrie) in Prag verliehen. 

Navigate GmbH -

Bewährte Stan -
dard - S oft - 
warelösungen 
an individuelle 
Kundenbedürf -
nisse anpassen: 
Dies ist seit 
zehn Jahren das 
Kerngeschäft 
der Erlanger Navigate GmbH, 
die die Vorteile von Standard -
und Individuallösungen kombi -
niert. Dabei setzt Navigate auf 
die Unternehmenslösung (ERP) 
,,Microsoft Dynamics NAy" und 
erweitert diese um individuelle 
Module. Diese vereinfachen die 
Abläufe innerhalb eines Unter -
nehmens und richten sie optimal 

1 ûJahre erfolgreich! 
auf die Stra -
tegie aus. Mit 
ERP lassen sich 
vorhandene 
Ressourcen wie 
Personal, Kapi -
tal oder Be -
triebsmittel ef -
fizient für den 

betrieblichen Ablauf einsetzen. 
Das System besteht aus den Mo -
dulen Verkauf, Einkauf, Lager, 
Produktion, Marketing & Ver -
trieb, Service und Ressourcen. 
Im Portfolio ist außerdem eine 
Lösung für das Personalmanage -
ment (HRM). 
Mehr Informationen finden Sie 
unter www.navigate-online.de. 

Januar 

9.- 11. Januar 
11.-12. Januar 
14. Januar 
15 . -17. Januar 
4.-9. Februar 
10:12. Februar 

12.-16. Februar 

24.-25. Februar 

Terminvorschau 

Seminare Änderungen im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht, IHK Coburg, 
(www.coburg.ihkde) 
TRENDSET UND BIJOUIEX, München (www.trendsetde) 
Handel 2010, München (www.conferencegroupde) 
Training Chino Manager", Nürnberg (wwwchinaforumbayernde) 
op '10 Internationale 0pk-Trendmesse ( wwwopti-munich.com ) 
Spielwarenmesse, Nürnberg ( www.spielwarenmesse.de ) 
Delegationsreise Staatsminister Zeil nach St. Petersburg 
( wwwbayern4nternafional.de ) 
Ambiente, Frankfurt, kostenlose Eintrittskarten können Sie beim 
LGAD bestellen, ( www.ambiente.messsefrankfurf.com ) 
1. Deutscher Online Kongress, Wiesbaden (www.conferencegroupde) 

GRATULATION 
Helmut Hartmann 

wurde 80 
Wir gratulieren unserem Eh -
renpräsidenten Helmut Hart -
mann aufs Herzlichste! Von 

1989 bis 1995 
als Präsident an 
der Spitze des 
LGAD, feierte 
Helmut Hart -
mann am 25. 

Oktober seinen 80. Geburtstag 
in seiner Heimatstadt Augs -
burg, wo er auch einen Papier -
großhandel betrieb. Im Namen 
von Vorstand und Geschäfts -
führung sowie den Unterneh -
mern im Verband wünschen 
wir weiterhin viel Glück un 
Gesundheit! 

Werner Sattel feiert 
den Achtzigsten 

Unsere herzlichen Glückwün -
sche gehen auch an unseren 
langjährigen Hauptgeschäfts -
führer, Werner Sattel, der am 
7. November ebenfalls 80 Jah -
re alt geworden ist. Bis vor 
kurzem war Werner Sattel in 
der Geschäftsführung des Ver 
bandes aktiv. Im Namen d 
Ehren- und Hauptamtes und 
allen Unternehmerinnen und 
Unternehmern senden wir die 
herzlichsten Glückwünsche 
verbunden mit dem Dank für 
seine Lebensleistung. 

Hauptgeschüftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 54 5937-0 
Fax: (089) 54 59 37-45 
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wwwigad.de 
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